12. MAI 2024 - Gesetz zur Festlegung des Sozialstatuts des Magistrats I


(Belgisches Staatsblatt vom 17. Februar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST JUSTIZ


12. MAI 2024 - Gesetz zur Festlegung des Sozialstatuts des Magistrats I


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


KAPITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


KAPITEL 2 - Abänderungen des Gerichtsgesetzbuches


	Art. 2 - Artikel 259octies des Gerichtsgesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 22. Dezember 1998, ersetzt durch das Gesetz vom 6. Juli 2017 und abgeändert durch die Gesetze vom 15. April 2018 und 26. Dezember 2022, wird wie folgt abgeändert:

	1. In § 6 Absatz 1 Nr. 4 erster Satz werden die Wörter "einen Pauschalzuschlag von 138 EUR" durch die Wörter "eine Pauschalzulage von 235,50 EUR" ersetzt.

	2. In § 6 Absatz 1 Nr. 4 dritter Satz wird das Wort "Lohnzuschläge" durch das Wort "Zulagen" ersetzt und werden die Wörter "1.242 EUR" durch die Wörter "4.239 EUR" ersetzt.

	3. Paragraph 6 Absatz 1 Nr. 4 wird durch folgenden Satz ergänzt:

	"Die Zulage kann nicht gleichzeitig mit der in Artikel 47 des Königlichen Erlasses vom 13. Juli 2017 zur Festlegung der Zulagen und Entschädigungen der Personalmitglieder des föderalen öffentlichen Dienstes erwähnten Zulage für unregelmäßige Leistungen bezogen werden."

	4. [Abänderung des französischen und niederländischen Textes]

	5. In § 8 Absatz 1 Nr. 4 erster Satz werden die Wörter "einen Pauschalzuschlag von 138 EUR" durch die Wörter "eine Pauschalzulage von 235,50 EUR" ersetzt.

	6. Paragraph 8 Absatz 1 Nr. 4 wird durch folgenden Satz ergänzt:

	"Die Zulage kann nicht gleichzeitig mit der in Artikel 47 des Königlichen Erlasses vom 13. Juli 2017 zur Festlegung der Zulagen und Entschädigungen der Personalmitglieder des föderalen öffentlichen Dienstes erwähnten Zulage für unregelmäßige Leistungen bezogen werden."

	7. [Abänderung des französischen und niederländischen Textes]


	Art. 3 - Im selben Gesetzbuch wird die Überschrift von Teil 2 Buch 2 Titel 2 Kapitel 4 wie folgt ersetzt:

	"Abwesenheiten und Urlaub der Magistrate".


	Art. 4 - In Teil 2 Buch 2 Titel 2 Kapitel 4 desselben Gesetzbuches, abgeändert durch Artikel 3, wird ein Abschnitt 1 mit der Überschrift "Allgemeine Bestimmungen" eingefügt.


	Art. 5 - In Abschnitt 1, eingefügt durch Artikel 4, wird Artikel 331, ersetzt durch das Gesetz vom 25. April 2007 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 23. Dezember 2021, wie folgt ersetzt:

	"Art. 331 - Vorliegendes Kapitel findet Anwendung auf Berufsmagistrate, Magistrate in der Ausbildung sowie Beisitzer an den Strafvollstreckungsgerichten. Für die Anwendung des vorliegenden Kapitels umfassen die Begriffe "Magistrat" und "Magistratin" all diese Personen.

	Mit Ausnahme von Artikel 331/2 Absatz 2 findet vorliegendes Kapitel keine Anwendung auf stellvertretende Magistrate."


	Art. 6 - In denselben Abschnitt 1 wird ein Artikel 331/1 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/1 - § 1 - Für die Anwendung des vorliegenden Kapitels werden folgende Personen mit Korpschefs gleichgestellt:

	1. der Abteilungspräsident am Gericht Erster Instanz, am Arbeitsgericht und am Unternehmensgericht, der Abteilungsprokurator, der Abteilungsauditor oder jeder andere Magistrat, sofern diese Personen vom Korpschef zu diesem Zweck bestimmt worden sind,

	2. der Erste Präsident des Appellationshofes den Präsidenten der Gerichte Erster Instanz und der Unternehmensgerichte und den Präsidenten der Friedensrichter und Richter am Polizeigericht gegenüber,

	3. der Erste Präsident des Arbeitsgerichtshofs den Präsidenten der Arbeitsgerichte gegenüber,

	4. der Generalprokurator beim Appellationshof den Prokuratoren des Königs und den Arbeitsauditoren gegenüber,

	5. der Präsident des Kollegiums der Generalprokuratoren dem Föderalprokurator gegenüber,

	6. der Generalprokurator, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Verkehrssicherheit gehört, dem Prokurator für Verkehrssicherheit gegenüber,

	7. der Generalprokurator, zu dessen Zuständigkeitsbereich die Jugend gehört, den Verbindungsmagistraten in Jugendsachen gegenüber,

	8. der Präsident des Kollegiums der Generalprokuratoren den Assistenzmagistraten gegenüber,

	9. der Präsident des Kollegiums der Gerichtshöfe und Gerichte und des Kollegiums der Staatsanwaltschaft den Direktoren des in den Artikeln 183 und 185 erwähnten Unterstützungsdienstes gegenüber,

	10. der Generalprokurator beim Appellationshof von Brüssel dem Direktor des Zentralen Organs für Sicherstellung und Einziehung gegenüber,

	11. die Direktoren der in den Artikeln 183 und 185 erwähnten Unterstützungsdienste den Magistraten gegenüber, die einen Vollzeitauftrag im Unterstützungsdienst erfüllen,

	12. der Direktor des Zentralen Organs für Sicherstellung und Einziehung den Magistraten gegenüber, die bestimmt wurden, eine Funktion im Zentralen Organ auszuüben,

	13. der Magistrat, der den Korpschef gemäß Artikel 319 ersetzt.

	Der Minister der Justiz gewährt den Urlaub dem Ersten Präsidenten des Kassationshofes, den ersten Präsidenten der Appellationshöfe und der Arbeitsgerichtshöfe und den Generalprokuratoren bei diesen Gerichtshöfen.

	Die Bestimmungen von Absatz 2 finden ausschließlich Anwendung auf die in Abschnitt 4, Abschnitt 5, Abschnitt 6, Abschnitt 7 und Abschnitt 8 erwähnten Urlaubsarten.

	§ 2 - Für die Anwendung des vorliegenden Kapitels gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	1. "Werktage": Tage, an denen der Magistrat dem Dienst zur Verfügung stehen muss. Für die Anwendung der Artikel 331/35, 331/39 Absatz 3 und 331/42 § 1 Absatz 1 und § 3 Absatz 1 und 2 handelt es sich um alle Tage mit Ausnahme der Samstage, Sonntage und Feiertage, die in Artikel 331/10 Absatz 1 und 2 erwähnt sind,
	
	2. "Dienstbefreiung": die dem Magistrat von seinem Korpschef erteilte Erlaubnis, dem Dienst für eine bestimmte Dauer und unter Beibehaltung all seiner Rechte fernzubleiben,

	3. "Langzeitpflege": die in Artikel 30sexies § 6 des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge erwähnte Unterbringung,

	4. "Bereitschaftspflege": alle Formen der Pflegschaft, bei denen die Bedingungen einer Langzeitpflege nicht erfüllt sind,

	5. "Pflegekind": Kind, für das ein Magistrat oder sein(e) Ehepartner(in) im Rahmen einer Pflegschaft vom Gericht, von einem von der zuständigen Gemeinschaft zugelassenen Pflegschaftsdienst oder von den für Jugendschutz zuständigen Gemeinschaftsdiensten bestimmt worden ist,

	6. "Pflegeelternteil": Pflegeelternteil, der im Rahmen einer Pflegschaft vom Gericht, von einem von der zuständigen Gemeinschaft zugelassenen Pflegschaftsdienst oder von den für Jugendschutz zuständigen Gemeinschaftsdiensten bestimmt worden ist,

	7. "Mitelternteil": Vater oder Person, die mit der Mutter verheiratet ist oder mit dieser als Paar am selben Wohnsitz zusammenlebt.

	§ 3 - Für die Anwendung des vorliegenden Kapitels werden gleichgesetzt beziehungsweise gleichgestellt mit:

	1. Eheschließung: Abgabe einer Erklärung über das gesetzliche Zusammenwohnen von zwei Personen verschiedenen beziehungsweise gleichen Geschlechts, die als Paar zusammenwohnen,

	2. Ehepartner(in) des Magistrats: Person des anderen beziehungsweise des gleichen Geschlechts, mit der der Magistrat als Paar am selben Wohnsitz zusammenlebt."


	Art. 7 - In denselben Abschnitt 1 wird ein Artikel 331/2 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/2 - Der Magistrat darf dem Dienst nicht fernbleiben, wenn der Dienst darunter leidet, es sei denn, ein Urlaub oder eine Dienstbefreiung ist ihm zu diesem Zweck gemäß dem vorliegenden Kapitel gewährt worden.

	Der stellvertretende Magistrat setzt seinen Korpschef unverzüglich von seinen Abwesenheiten in Kenntnis, wenn diese Abwesenheiten das reibungslose Funktionieren des Gerichtshofs oder Gerichts beeinflussen könnten."


	Art. 8 - In denselben Abschnitt 1 wird ein Artikel 331/3 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/3 - Der Korpschef gewährt die Urlaubsarten.

	Wird der Urlaub verweigert oder werden bestimmte Bedingungen an seine Gewährung geknüpft, trifft der Korpschef einen mit Gründen versehenen Beschluss, den er dem Magistrat unverzüglich zur Kenntnis bringt."




	Art. 9 - In denselben Abschnitt 1 wird ein Artikel 331/4 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/4 - Unbeschadet der eventuellen Anwendung einer Disziplinarstrafe befindet sich der Magistrat, der ohne Erlaubnis dem Dienst fernbleibt oder ohne triftigen Grund die Dauer seines Urlaubs überschreitet, von Rechts wegen im nicht-aktiven Dienst.

	Der Magistrat, der sich im nicht-aktiven Dienst befindet, hat weder Anspruch auf Gehalt oder Gehaltszuschlag noch auf die damit verbundenen Erhöhungen und Vergünstigungen."


	Art. 10 - In denselben Abschnitt 1 wird ein Artikel 331/5 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/5 - In Abweichung von Artikel 331/10 Absatz 1 kann der Korpschef den Magistrat anweisen, sowohl an diesen Tagen als auch nachts beziehungsweise am Wochenende Rufbereitschaft zu leisten, die den Anspruch auf Ausgleichsruhe eröffnet, wenn der Magistrat tatsächlich Arbeitsleistungen erbringt.

	Die Ausgleichsruhe infolge von geleisteter Rufbereitschaft wird im Laufe der darauffolgenden vierzehn Tage in Absprache mit dem Korpschef genommen."


	Art. 11 - In denselben Abschnitt 1 wird ein Artikel 331/6 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/6 - § 1 - Mit Ausnahme der Beschlüsse des Korpschefs in Bezug auf den Jahresurlaub und den umstandsbedingten Urlaub kann gegen den in Artikel 331/3 Absatz 2 erwähnten Beschluss unter Einhaltung der Bedingungen, die in der in § 4 erwähnten Geschäftsordnung festgelegt sind, Widerspruch bei dem in § 2 oder § 3 erwähnten Widerspruchsausschuss eingelegt werden.

	§ 2 - Beim Kollegium der Gerichtshöfe und Gerichte wird ein Widerspruchsausschuss eingerichtet, der sich aus einer französischsprachigen und einer niederländischsprachigen Abteilung zusammensetzt, die jeweils mit der Bearbeitung der Widersprüche, die von den Magistraten der Richterschaft der französischen oder niederländischen Sprachrolle eingelegt wurden, beauftragt sind. Jede Abteilung setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen, von denen höchstens drei demselben Geschlecht angehören: zwei Magistrate, die keine Korpschefs sind, zwei Korpschefs und ein Magistrat der Richterschaft des Kassationshofes.

	Beim Kollegium der Staatsanwaltschaft wird ein Widerspruchsausschuss eingerichtet, der sich aus einer französischsprachigen und einer niederländischsprachigen Abteilung zusammensetzt, die jeweils mit der Bearbeitung der Widersprüche, die von den Magistraten der Staatsanwaltschaft der französischen oder niederländischen Sprachrolle eingelegt wurden, beauftragt sind. Jede Abteilung setzt sich aus fünf Mitgliedern zusammen, von denen höchstens drei demselben Geschlecht angehören: zwei Magistrate, die keine Korpschefs sind, zwei Korpschefs und ein Magistrat der Staatsanwaltschaft beim Kassationshof.

	Magistrate, die keine Korpschefs sind, werden vom Beirat der Magistratur bestimmt, Korpschefs werden jeweils vom Kollegium der Gerichtshöfe und Gerichte beziehungsweise vom Kollegium der Staatsanwaltschaft bestimmt. Diese Korpschefs können in Artikel 259quater § 5/1 erwähnte Ehrenkorpschefs sein. Für jedes gewählte Mitglied wird mindestens ein Ersatzmitglied bestimmt. In Ermangelung der Bestimmung eines Magistrats in einer französischsprachigen Abteilung, der die Kenntnis der deutschen Sprache nachweist, wird ein Dolmetscher hinzugezogen.

	Jeder Abteilung sitzt der Korpschef mit dem höchsten allgemeinen Dienstalter vor.

	Ein Mitglied eines Widerspruchsausschusses darf nur tagen, wenn es in keiner Weise an dem in Artikel 331/3 Absatz 2 erwähnten Beschluss beteiligt war, gegen den Widerspruch eingelegt wurde.

	Die Abteilungen des Widerspruchsausschusses entscheiden mit Stimmenmehrheit.

	Wenn eine Abteilung des Widerspruchsausschusses den in Artikel 331/3 Absatz 2 erwähnten Beschluss für nichtig erklärt, kann sie den Urlaub oder Zeitraum dieses Urlaubs anstelle des Korpschefs gewähren.

	§ 3 - Beim Kassationshof und bei der Staatsanwaltschaft bei diesem Gerichtshof wird ein einziger Widerspruchsausschuss eingerichtet. Dieser Widerspruchsausschuss besteht zu höchstens zwei Dritteln aus Mitgliedern desselben Geschlechts und setzt sich in sprachlicher Hinsicht paritätisch zusammen aus drei Magistraten des Kassationshofes und drei Magistraten der Staatsanwaltschaft beim Kassationshof, die zu diesem Zweck von der Generalversammlung beziehungsweise der Korpsversammlung gewählt werden. Einer von drei Magistraten aus jedem Korps gehört einer anderen Sprachrolle an als die beiden anderen Magistrate. Für jedes gewählte Mitglied wird mindestens ein Ersatzmitglied bestimmt.

	Die in Absatz 1 erwähnten Magistrate gehören nicht dem Direktionsausschuss an und verfügen über mindestens fünf Jahre Dienstalter in ihrem Korps.

	Wenn der Widerspruch von einem Magistrat des Gerichtshofes eingelegt wird, tagt der Ausschuss mit drei Magistraten des Gerichtshofes und zwei Magistraten der Staatsanwaltschaft. Wenn der Widerspruch von einem Magistrat der Staatsanwaltschaft eingelegt wird, tagt der Ausschuss mit drei Magistraten der Staatsanwaltschaft und zwei Magistraten des Gerichtshofes. Die Mehrheit der Mitglieder des Ausschusses gehört derselben Sprachrolle wie der Magistrat an, der den Widerspruch einlegt.

	Ein Mitglied eines Widerspruchsausschusses darf nur tagen, wenn es in keiner Weise an dem in Artikel 331/3 Absatz 2 erwähnten Beschluss beteiligt war, gegen den Widerspruch eingelegt wurde.

	Der Widerspruchsausschuss entscheidet mit Stimmenmehrheit.

	Wenn der Widerspruchsausschuss den in Artikel 331/3 Absatz 2 erwähnten Beschluss für nichtig erklärt, kann er den Urlaub oder Zeitraum dieses Urlaubs anstelle des Korpschefs gewähren.

	§ 4 - Das Kollegium der Gerichtshöfe und Gerichte, das Kollegium der Staatsanwaltschaft und der Kassationshof und die Staatsanwaltschaft bei diesem Gerichtshof bestimmen jeweils durch Geschäftsordnung die Arbeitsweise des Widerspruchsausschusses und die Art und Weise, wie dieser Widerspruch eingelegt wird."


	Art. 12 - In Kapitel 4, abgeändert durch Artikel 3, wird ein Abschnitt 2 mit der Überschrift "Jahresurlaub, Ausgleichstage und Feiertage" eingefügt.


	Art. 13 - In Abschnitt 2, eingefügt durch Artikel 12, wird ein Artikel 331/7 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/7 - Der Magistrat hat Anspruch auf einen Jahresurlaub, dessen Dauer entsprechend dem Alter wie folgt bestimmt wird:

	- unter 45 Jahren: 26 Werktage,

	- von 45 bis 49 Jahren: 27 Werktage,

	- von 50 bis 54 Jahren: 28 Werktage,

	- von 55 bis 59 Jahren: 29 Werktage,

	- von 60 bis 61 Jahren: 30 Werktage,

	- mit 62 Jahren: 31 Werktage,

	- mit 63 Jahren: 32 Werktage,

	- mit 64 Jahren: 33 Werktage,

	- mit 65 Jahren: 34 Werktage,

	- ab 66 Jahren: 35 Werktage.

	Der Magistrat nimmt mindestens fünfzehn Tage dieses Jahresurlaubs während des Zeitraums vom 1. Juli bis zum 31. August."


	Art. 14 - In denselben Abschnitt 2 wird ein Artikel 331/8 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/8 - § 1 - Der Jahresurlaub wird mit einem Zeitraum aktiven Dienstes gleichgesetzt. Er wird in Absprache mit dem Korpschef und unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Dienstes genommen.

	§ 2 - Der Magistrat kann höchstens zehn nicht genommene Jahresurlaubstage auf das folgende Jahr übertragen. Diese Übertragung ist höchstens ein Jahr gültig.

	Wenn der Magistrat seinen gesamten Jahresurlaub oder einen Teil davon aufgrund einer krankheitsbedingten Abwesenheit oder infolge eines Arbeitsunfalls, eines Wegeunfalls oder einer Berufskrankheit nicht nehmen konnte, ist die Übertragung nicht auf ein Jahr beschränkt. Bei Rückkehr des Magistrats wird der Jahresurlaub in Absprache mit dem Korpschef und unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Dienstes genommen."


	Art. 15 - In denselben Abschnitt 2 wird ein Artikel 331/9 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/9 - § 1 - Jeder Zeitraum aktiven Dienstes eröffnet Anspruch auf Jahresurlaub.

	Der Jahresurlaub wird jedoch entsprechend gekürzt, wenn der Magistrat im Laufe des Jahres ernannt wird, endgültig aus dem Amt ausscheidet oder wenn ihm im Laufe des Jahres eine der nachstehenden Urlaubsarten oder Abwesenheiten bewilligt wird:

	1. Abwesenheiten, während deren der Magistrat in den nicht-aktiven Dienst versetzt wird,

	2. verkürzte Arbeitsleistungen aus medizinischen Gründen,

	3. Elternurlaub,

	4. teilzeitige Amtsausübung ab siebenundfünfzig oder sechzig Jahren,

	5. mehr als sechs Monate Krankheitsurlaub,

	6. Urlaub für pflegende Angehörige.

	Die Kürzung des Jahresurlaubs im Rahmen von Absatz 2 Nr. 5 kann höchstens sechs Tage pro Jahr betragen.

	Bildet die so berechnete Anzahl Urlaubstage keine ganze Zahl, so wird sie auf die nächsthöhere Einheit aufgerundet.

	§ 2 - Wenn der Magistrat aufgrund der Erfordernisse des Dienstes seinen gesamten Jahresurlaub oder einen Teil davon vor dem endgültigen Ausscheiden aus dem Amt nicht nehmen konnte, erhält er eine Ausgleichszulage, deren Betrag dem letzten Gehalt entspricht, das mit der Anzahl nicht genommener Urlaubstage, eventuell gekürzt gemäß § 1, übereinstimmt.

	Beim Tod des Magistrats wird die Ausgleichszulage für nicht genommene Jahresurlaubstage an die Erben ausgezahlt.

	Für die Anwendung des vorliegenden Paragraphen ist das zu berücksichtigende Gehalt das für vollständige Arbeitsleistungen geschuldete Gehalt, gegebenenfalls ergänzt durch Gehaltszuschläge und damit verbundene Erhöhungen und Vergünstigungen.

	§ 3 - Der Jahresurlaub wird ausgesetzt, sobald der Magistrat Krankheitsurlaub erhält."




	Art. 16 - In denselben Abschnitt 2 wird ein Artikel 331/10 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/10 - Der Magistrat hat an den Feiertagen Urlaub, die in Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 18. April 1974 zur Festlegung der allgemeinen Regeln zur Ausführung des Gesetzes vom 4. Januar 1974 über die Feiertage aufgeführt sind.

	Ausgleichstage für Feiertage, die auf einen Samstag oder einen Sonntag fallen, sowie für den 2. November, 15. November und 26. Dezember, an denen Staatsbedienstete Urlaub haben, können Magistrate unter denselben Bedingungen wie den Jahresurlaub nehmen.

	Die im vorliegenden Artikel erwähnten Urlaubsarten werden mit einem Zeitraum aktiven Dienstes gleichgesetzt. Wenn der Magistrat jedoch an einem Feiertag oder einem Ausgleichstag aus einem anderen Grund Urlaub hat oder in den nicht-aktiven Dienst versetzt worden ist, wird sein administrativer Stand weiter gemäß den auf ihn anwendbaren Verordnungsbestimmungen bestimmt.

	Fällt ein freier Tag im Rahmen der Teilzeitarbeit auf einen der in Absatz 1 erwähnten Tage oder einen Ausgleichstag für den 2. November, 15. November und 26. Dezember, erhält der Magistrat keinen Ersatzurlaubstag."


	Art. 17 - In denselben Abschnitt 2 wird ein Artikel 331/11 mit folgendem Wortlaut eingefügt:
	
	"Art. 331/11 - § 1 - Der Magistrat hat jedes Jahr Anspruch auf zwölf pauschale Ausgleichstage als Ausgleich für etwaige Überschreitungen der Arbeitszeit, wie in Artikel 8 § 1 des Gesetzes vom 14. Dezember 2000 zur Festlegung bestimmter Aspekte der Arbeitszeitgestaltung im öffentlichen Sektor erwähnt.

	Diese Ausgleichstage können unter denselben Bedingungen wie der Jahresurlaub genommen werden. Sie können nicht auf das nächste Jahr übertragen werden.

	§ 2 - Die Anzahl Ausgleichstage wird jedoch entsprechend gekürzt, wenn der Magistrat im Laufe des Jahres ernannt wird, endgültig aus dem Amt ausscheidet oder wenn ihm im Laufe des Jahres eine der nachstehenden Urlaubsarten oder Abwesenheiten bewilligt wird:

	1. Abwesenheiten, während deren der Magistrat in den nicht-aktiven Dienst versetzt wird,
	
	2. verkürzte Arbeitsleistungen aus medizinischen Gründen,

	3. Elternurlaub,

	4. teilzeitige Amtsausübung ab siebenundfünfzig oder sechzig Jahren,

	5. mehr als ein Monat Krankheitsurlaub,

	6. Urlaub für pflegende Angehörige.

	Bildet die so berechnete Anzahl Ausgleichstage keine ganze Zahl, so wird sie auf die nächsthöhere Einheit aufgerundet."


	Art. 18 - In Kapitel 4, abgeändert durch Artikel 3, wird ein Abschnitt 3 mit der Überschrift "Umstandsbedingter Urlaub und außerordentlicher Urlaub" eingefügt.


	Art. 19 - In Abschnitt 3, eingefügt durch Artikel 18, wird ein Unterabschnitt 1 mit der Überschrift "Umstandsbedingter Urlaub" eingefügt.


	Art. 20 - In Unterabschnitt 1, eingefügt durch Artikel 19, wird ein Artikel 331/12 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/12 - Umstandsbedingter Urlaub wird innerhalb der nachfolgend festgelegten Grenzen gewährt:

	1. Eheschließung des Magistrats: vier Werktage,

	2. Geburt eines Kindes, dessen Abstammung dem Magistrat gegenüber feststeht. In Ermangelung einer Person, die diesen Urlaub auf der Grundlage der Abstammung mit dem Kind nimmt, hat der Magistrat, der mit der Mutter des Kindes als Paar am selben Wohnsitz zusammenlebt, Anspruch auf diesen Urlaub. Der in Artikel 39 des Gesetzes vom 16. März 1971 über die Arbeit erwähnte Mutterschaftsurlaub schließt für einen selben Elternteil den Anspruch auf den umstandsbedingten Urlaub bei der Geburt aus. Der Urlaub beträgt zwanzig Werktage,

	3. Tod des Ehepartners beziehungsweise der Ehepartnerin des Magistrats, Tod des nichtehelichen Kindes oder Adoptivkindes des Magistrats oder seines Ehepartners beziehungsweise seiner Ehepartnerin: zehn Werktage, wovon drei Werktage vom Magistrat in dem Zeitraum zu wählen sind, der am Todestag beginnt und am Tag der Bestattung endet, und sieben Werktage, die vom Magistrat im Jahr nach dem Todestag zu wählen sind. Von den beiden Zeiträumen, in denen diese Urlaubstage genommen werden müssen, kann auf Antrag des Magistrats und mit Einverständnis des Korpschefs abgewichen werden,

	4. Tod des Elternteils, des Schwiegerelternteils, des Stiefelternteils im Fall einer Wiederverheiratung, der Schwiegertochter, des Schwiegersohns des Magistrats oder seines Ehepartners beziehungsweise seiner Ehepartnerin: vier Werktage, wovon drei Werktage vom Magistrat in dem Zeitraum zu wählen sind, der am Todestag beginnt und am Tag der Bestattung endet, und ein Werktag, der vom Magistrat im Jahr nach dem Todestag zu wählen ist. Von den beiden Zeiträumen, in denen diese Werktage genommen werden müssen, kann auf Antrag des Magistrats und mit Einverständnis des Korpschefs abgewichen werden,

	5. Eheschließung eines Kindes des Magistrats oder seines Ehepartners beziehungsweise seiner Ehepartnerin: zwei Werktage,

	6. Eheschließung eines Bruders, einer Schwester, eines Schwagers, einer Schwägerin, eines Elternteils, eines Schwiegerelternteils, des Stiefelternteils im Fall einer Wiederverheiratung, eines Enkelkindes des Magistrats oder seines Ehepartners beziehungsweise seiner Ehepartnerin: ein Werktag,

	7. Tod eines Verwandten oder Verschwägerten gleich welchen Grades des Magistrats oder seines Ehepartners beziehungsweise seiner Ehepartnerin, der aber mit dem Magistrat unter einem Dach wohnte: zwei Werktage,

	8. Tod eines Verwandten oder Verschwägerten zweiten oder dritten Grades des Magistrats oder seines Ehepartners beziehungsweise seiner Ehepartnerin, der aber nicht mit dem Magistrat unter einem Dach wohnte: ein Werktag,

	9. Tod eines Kindes, das zum Zeitpunkt des Todes im Rahmen der Bereitschaftspflege Pflegekind des Magistrats oder seines Ehepartners beziehungsweise seiner Ehepartnerin war: ein Werktag,

	10. Priesterweihe, Eintritt ins Kloster oder jedes andere gleichartige Ereignis in einem anerkannten Kult eines Kindes des Magistrats oder seines Ehepartners beziehungsweise seiner Ehepartnerin: ein Werktag,

	11. feierliche Kommunion oder jedes andere gleichartige Ereignis in einem anerkannten Kult eines Kindes des Magistrats oder seines Ehepartners beziehungsweise seiner Ehepartnerin: ein Werktag,

	12. Teilnahme am "Tag der Freidenkenden Jugend" eines Kindes des Magistrats oder seines Ehepartners beziehungsweise seiner Ehepartnerin: ein Werktag,

	13. Aufforderung zum Erscheinen als Zeuge vor einem Rechtsprechungsorgan oder persönliches Erscheinen auf Anordnung eines Rechtsprechungsorgans: für die nötige Dauer.

	Die durch eine Unterbringung im Rahmen der Langzeitpflege entstandenen Bindungen werden für die Anwendung von Absatz 1 Nr. 3 und 4 mit dem durch diese Bestimmungen verankerten Verwandtschaftsverhältnis gleichgesetzt, sofern der Tod entweder während der Unterbringung im Rahmen einer Langzeitpflege oder nach Ende der Unterbringung im Rahmen einer Langzeitpflege eintritt. In diesem Zusammenhang wird das Pflegekind dem Kind gleichgestellt, die Pflegemutter der Mutter, der Pflegevater dem Vater und so weiter.

	Die durch eine Unterbringung im Rahmen der Langzeitpflege entstandenen Bindungen werden für die Anwendung von Absatz 1 Nr. 5, 6, 7, 8, 10, 11 und 12 mit dem durch diese Bestimmungen verankerten Verwandtschaftsverhältnis gleichgesetzt, sofern das Ereignis während der Unterbringung im Rahmen einer Langzeitpflege oder nach Ende der Unterbringung im Rahmen einer Langzeitpflege eintritt, wobei das Pflegekind während eines ununterbrochenen Zeitraums von drei Jahren ständig und affektiv Teil der Pflegefamilie war. In diesem Zusammenhang wird das Pflegekind dem Kind gleichgestellt, die Pflegemutter der Mutter, der Pflegevater dem Vater und so weiter.

	Diese Urlaubsarten werden in Absprache mit dem Korpschef und unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Dienstes genommen.

	Diese Urlaubsarten werden mit einem Zeitraum aktiven Dienstes gleichgesetzt."


	Art. 21 - In Abschnitt 3, eingefügt durch Artikel 18, wird ein Unterabschnitt 2 mit der Überschrift "Außerordentlicher Urlaub" eingefügt.


	Art. 22 - In Unterabschnitt 2, eingefügt durch Artikel 21, wird ein Artikel 331/13 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/13 - § 1 - Der Magistrat erhält außerordentlichen Urlaub, um ein Haushalts- oder Familienmitglied, das aus einem medizinischen Grund auf Pflege oder Unterstützung angewiesen ist, persönlich zu pflegen oder zu unterstützen.

	Für die Anwendung des vorliegenden Artikels gelten folgende Begriffsbestimmungen:

	1. Haushaltsmitglied: jede Person, die mit dem Magistrat am selben Wohnsitz zusammenwohnt,

	2. Familienmitglied: der Ehepartner des Magistrats oder die Person, mit der der Magistrat gesetzlich zusammenwohnt im Sinne der Artikel 1475 ff. des früheren Zivilgesetzbuches, sowie Verwandte ersten Grades des Magistrats,

	3. medizinischer Grund, der zu einem Pflege- oder Unterstützungsbedarf führt: jeder Gesundheitszustand, unabhängig davon, ob er auf eine Krankheit oder einen medizinischen Eingriff zurückzuführen ist, der vom behandelnden Arzt als solcher eingestuft wird und bei dem der Arzt der Ansicht ist, dass er Pflege oder Unterstützung, und zwar jede Form von sozialer, familiärer oder emotionaler Pflege oder Unterstützung erfordert.

	Der Magistrat, der vom Urlaub für pflegende Angehörige Gebrauch machen möchte, setzt vorab seinen Korpschef davon in Kenntnis.

	Der Magistrat legt als Nachweis so bald wie möglich ein ärztliches Attest vor, das vom behandelnden Arzt des betreffenden Haushalts- oder Familienmitglieds während des Jahres, in dem der außerordentliche Urlaub genommen wird, ausgestellt wurde und aus dem hervorgeht, dass das Haushalts- oder Familienmitglied aus einem medizinischen Grund auf Pflege oder Unterstützung angewiesen ist. In diesem Attest darf weder der medizinische Grund selbst noch die Identität des betreffenden Haushalts- oder Familienmitglieds angegeben werden.

	§ 2 - Die Dauer der in § 1 erwähnten Urlaubsarten ist auf fünf Werktage pro Jahr beschränkt. Der Urlaub kann in Tagen, aufeinanderfolgenden Tagen oder halben Tagen genommen werden.

	Die Dauer der in § 1 erwähnten Urlaubsarten wird um die Anzahl Werktage Urlaub für pflegende Angehörige gekürzt, die bereits im Laufe desselben Jahres in Anwendung von Artikel 30bis § 2 des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge genommen worden sind.

	§ 3 - Die im vorliegenden Artikel erwähnten Urlaubsarten werden mit Zeiträumen aktiven Dienstes gleichgesetzt."


	Art. 23 - In Kapitel 4, abgeändert durch Artikel 3, wird ein Abschnitt 4 mit der Überschrift "Mutterschutz" eingefügt.


	Art. 24 - In Abschnitt 4, eingefügt durch Artikel 23, wird ein Artikel 331/14 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/14 - Der in Artikel 39 des Gesetzes vom 16. März 1971 über die Arbeit vorgesehene Mutterschaftsurlaub wird mit einem Zeitraum aktiven Dienstes gleichgesetzt."


	Art. 25 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel 331/15 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/15 - Wenn eine Magistratin ihren pränatalen Urlaub aufgebraucht hat und die Entbindung nach dem vorgesehenen Datum erfolgt, wird der pränatale Urlaub bis zum tatsächlichen Entbindungsdatum verlängert. Während dieses Zeitraums befindet sich die Magistratin in Mutterschaftsurlaub."


	Art. 26 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel 331/16 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/16 - Auf Antrag der Magistratin wird der Mutterschaftsurlaub in Anwendung von Artikel 39 des Gesetzes vom 16. März 1971 über die Arbeit nach der neunten Woche um einen Zeitraum verlängert, dessen Dauer der Dauer des Zeitraums entspricht, während dessen sie ab der sechsten Woche vor dem tatsächlichen Entbindungsdatum beziehungsweise ab der achten Woche, falls eine Mehrlingsgeburt erwartet wird, weiter ihr Amt ausgeübt hat. Im Fall einer Frühgeburt wird dieser Zeitraum um die Anzahl Tage gekürzt, an denen sie während des siebentägigen Zeitraums vor der Entbindung ihr Amt ausgeübt hat.

	Folgende Tage werden mit Werktagen gleichgesetzt, die bis nach dem postnatalen Urlaub übertragen werden können:

	1. Jahresurlaub,

	2. in Artikel 331/10 erwähnte Feiertage,

	3. in den Artikeln 331/12 und 331/13 erwähnte Urlaubsarten,

	4. krankheitsbedingte Abwesenheiten.

	Im Fall einer Mehrlingsgeburt wird auf Antrag der Magistratin der Zeitraum der Unterbrechung der Amtsausübung nach der neunten Woche um einen Zeitraum von höchstens zwei Wochen verlängert."




	Art. 27 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel 331/17 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/17 - Gemäß Artikel 39 Absatz 3 des Gesetzes vom 16. März 1971 über die Arbeit können die beiden letzten Wochen des postnatalen Ruhezeitraums auf Antrag der Magistratin in Tage postnatalen Ruheurlaubs umgewandelt werden, wenn sie die Unterbrechung der Amtsausübung über die neunte Woche hinaus um mindestens zwei Wochen verlängern kann.

	Spätestens vier Wochen vor Ende der obligatorischen postnatalen Ruhezeit setzt die Magistratin den Korpschef schriftlich von der Umwandlung und dem Zeitplan, die in Artikel 39 Absatz 3 des Gesetzes vom 16. März 1971 über die Arbeit erwähnt sind, in Kenntnis.

	Gemäß Artikel 39 Absatz 3 des Gesetzes vom 16. März 1971 über die Arbeit sind die Tage postnatalen Ruheurlaubs innerhalb von acht Wochen ab dem Ende des ununterbrochenen Zeitraums postnataler Ruhe zu nehmen.

	Die Tage postnatalen Ruheurlaubs werden aktivem Dienst gleichgesetzt."


	Art. 28 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel 331/18 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/18 - Eine schwangere Magistratin kann während einer Zeitspanne von acht Wochen vor dem voraussichtlichen Entbindungsdatum nicht dazu verpflichtet werden, Rufbereitschaft zu leisten."


	Art. 29 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel 331/19 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/19 - Eine Magistratin im aktiven Dienst nimmt auf ihren Antrag hin den nötigen Urlaub in Anspruch, um sich zu Schwangerenvorsorgeuntersuchungen begeben und sich diesen Untersuchungen unterziehen zu können, wenn diese nicht außerhalb der Arbeitsstunden erfolgen können.

	Dem Antrag der Magistratin ist ein ärztliches Attest oder eine Bescheinigung der Einrichtung, in der die Untersuchungen vorgenommen werden, beizufügen.

	Dieser Urlaub wird mit einem Zeitraum aktiven Dienstes gleichgesetzt."


	Art. 30 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel 331/20 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/20 - Artikel 331/14 findet keine Anwendung bei einer Fehlgeburt vor dem einhunderteinundachtzigsten Tag der Schwangerschaft."


	Art. 31 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel 331/21 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/21 - § 1 - Stirbt die Mutter des Kindes oder wird sie zu diesem Zeitpunkt in ein Krankenhaus aufgenommen, bekommt der Magistrat, der Mitelternteil des Kindes ist, auf seinen Antrag hin Mitelternurlaub, um für die Aufnahme des Kindes zu sorgen.

	§ 2 - Bei Tod der Mutter entspricht der Mitelternurlaub höchstens dem Teil des Mutterschaftsurlaubs, den die Mutter noch nicht aufgebraucht hatte. Der Magistrat, der Mitelternteil des Kindes ist und Mitelternurlaub in Anspruch nehmen möchte, teilt dies dem Korpschef innerhalb von sieben Tagen ab dem Tod der Mutter schriftlich mit. Im betreffenden Schreiben werden das Datum des Beginns des Mitelternurlaubs und seine voraussichtliche Dauer angegeben. Ein Auszug aus der Sterbeurkunde der Mutter ist schnellstmöglich vorzulegen.

	§ 3 - Bei Krankenhausaufenthalt der Mutter kann der Magistrat, der Mitelternteil des Kindes ist, Mitelternurlaub bekommen, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

	1. Das Neugeborene muss aus dem Krankenhaus entlassen worden sein.

	2. Der Krankenhausaufenthalt der Mutter muss länger als sieben Tage dauern.

	Der Mitelternurlaub darf nicht vor dem siebten Tag nach dem Tag der Geburt des Kindes beginnen und endet bei Entlassung der Mutter aus dem Krankenhaus und spätestens bei Ablauf des von der Mutter noch nicht aufgebrauchten Teils des Mutterschaftsurlaubs.

	Der Magistrat, der Mitelternteil des Kindes ist und Mitelternurlaub in Anspruch nehmen möchte, teilt dies dem Korpschef schriftlich mit. Im betreffenden Schreiben werden das Datum des Beginns des Urlaubs und seine voraussichtliche Dauer angegeben. Der Urlaubsantrag wird durch eine Bescheinigung gestützt, in der die Dauer des Krankenhausaufenthaltes der Mutter über den siebten Tag nach dem Tag der Entbindung hinaus und der Tag der Entlassung des Neugeborenen aus dem Krankenhaus angegeben werden.

	§ 4 - Der Mitelternurlaub wird mit einem Zeitraum aktiven Dienstes gleichgesetzt."


	Art. 32 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel 331/22 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/22 - Wenn das Neugeborene nach den ersten sieben Tagen, gerechnet ab seiner Geburt, in der Pflegeeinrichtung bleiben muss, kann der postnatale Ruheurlaub auf Antrag der Magistratin um einen Zeitraum verlängert werden, dessen Dauer der Dauer des Zeitraums entspricht, in dem ihr Kind weiterhin nach den ersten sieben Tagen in dieser Einrichtung bleibt. Der Verlängerungszeitraum darf vierundzwanzig Wochen nicht überschreiten. Zu diesem Zweck übermittelt die Magistratin dem Korpschef:

	1. am Ende des postnatalen Ruhezeitraums eine Bescheinigung der Pflegeeinrichtung, aus der hervorgeht, dass das Neugeborene nach den ersten sieben Tagen ab seiner Geburt weiterhin in der Pflegeeinrichtung bleibt, und in der die Dauer der Aufnahme vermerkt ist,

	2. gegebenenfalls am Ende des Verlängerungszeitraums, der auf die im vorliegenden Absatz vorgesehenen Bestimmungen zurückzuführen ist, eine neue Bescheinigung der Pflegeeinrichtung, aus der hervorgeht, dass das Neugeborene noch nicht aus der Pflegeeinrichtung entlassen worden ist, und in der die Dauer der Aufnahme vermerkt ist."


	Art. 33 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel 331/23 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/23 - § 1 - Eine Magistratin hat bis zu neun Monate nach der Geburt ihres Kindes Anspruch auf Freistellung zum Stillen ihres Kindes und/oder zum Abpumpen der Milch.

	§ 2 - Die Stillpause dauert eine halbe Stunde. Eine Magistratin, die pro Arbeitstag vier Stunden oder länger ihr Amt ausübt, hat im Laufe desselben Tages Anspruch auf eine Pause. Eine Magistratin, die pro Arbeitstag mindestens siebeneinhalb Stunden ihr Amt ausübt, hat im Laufe dieses Tages Anspruch auf zwei Pausen. Hat die Magistratin im Laufe des Arbeitstages Anspruch auf zwei Pausen, kann sie diese zusammen oder getrennt an diesem Tag in Anspruch nehmen.

	Die Magistratin legt den/die Zeitpunkt(e), an denen sie die Stillpause(n) nehmen kann, in Absprache mit dem Korpschef und unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Dienstes fest.

	§ 3 - Die Magistratin, die Stillpausen in Anspruch nehmen möchte, setzt den Korpschef zwei Wochen im Voraus schriftlich davon in Kenntnis, es sei denn, dieser nimmt auf Antrag der Magistratin eine kürzere Frist an.

	Das Recht auf Stillpausen wird gegen Nachweis des Stillens gewährt. Das Stillen wird ab Beginn der Ausübung des Rechts auf Stillpausen nach Wahl der Magistratin entweder anhand einer Bescheinigung einer Säuglingsberatungsstelle des Dienstes für Kind und Familie, "Office de la Naissance et de l'Enfance" oder "Kind en Gezin" oder anhand eines ärztlichen Attests nachgewiesen.

	Danach übermittelt die Magistratin dem Korpschef jeden Monat zu dem Datum, an dem das Recht auf Stillpausen zum ersten Mal wahrgenommen worden ist, eine Bescheinigung oder ein ärztliches Attest."


	Art. 34 - In denselben Abschnitt 4 wird ein Artikel 331/24 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/24 - Die schwangere Magistratin, die der Ansicht ist, während der Ausübung ihres Amtes einem Risiko ausgesetzt zu sein, kann beim Korpschef eine Anpassung der Arbeitsbedingungen beantragen.

	Der Korpschef nimmt diesen Antrag auf Vorlage eines Attests des behandelnden Arztes an."


	Art. 35 - In Kapitel 4, abgeändert durch Artikel 3, wird ein Abschnitt 5 mit der Überschrift "Elternurlaub" eingefügt.


	Art. 36 - In Abschnitt 5, eingefügt durch Artikel 35, wird ein Artikel 331/25 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/25 - § 1 - Einem Magistrat wird zum Zeitpunkt der Geburt oder Adoption seines Kindes ein Elternurlaub gewährt, der wie folgt genommen werden kann:

	- entweder während eines Zeitraums von vier Monaten als Vollzeiturlaub; auf Antrag des Magistrats kann dieser Zeitraum in Monate aufgeteilt werden,

	- oder während eines Zeitraums von acht Monaten als Halbzeiturlaub; auf Antrag des Magistrats kann dieser Zeitraum in Zeiträume von zwei Monaten oder ein Vielfaches davon aufgeteilt werden,

	- oder während eines Zeitraums von zwanzig Monaten als Urlaub für ein Fünftel; auf Antrag des Magistrats kann dieser Zeitraum in Zeiträume von fünf Monaten oder ein Vielfaches davon aufgeteilt werden,

	- oder während eines Zeitraums von vierzig Monaten als Urlaub für ein Zehntel; auf Antrag des Magistrats kann dieser Zeitraum in Zeiträume von zehn Monaten oder ein Vielfaches davon aufgeteilt werden.

	Magistrate haben bei Inanspruchnahme des Elternurlaubs die Möglichkeit, die verschiedenen in Absatz 1 vorgesehenen Modalitäten anzuwenden. Bei einem Wechsel der Form der Inanspruchnahme ist der Grundsatz zu berücksichtigen, dass ein Monat Vollzeiturlaub zwei Monaten Halbzeiturlaub, fünf Monaten Urlaub für ein Fünftel und zehn Monaten Urlaub für ein Zehntel entspricht.

	§ 2 - Ein Magistrat hat Anspruch auf Elternurlaub:

	- anlässlich der Geburt seines Kindes, bis das Kind das Alter von zwölf Jahren erreicht,

	- im Rahmen der Adoption eines Kindes während eines Zeitraums ab der Eintragung des Kindes als Haushaltsmitglied ins Bevölkerungsregister oder ins Fremdenregister der Gemeinde, in der der Magistrat seinen Wohnort hat, bis das Kind das Alter von zwölf Jahren erreicht.

	§ 3 - Wenn das Kind unter einer körperlichen oder geistigen Unfähigkeit von mindestens 66 Prozent oder an einer Krankheit leidet, die zur Folge hat, dass mindestens vier Punkte im Pfeiler 1 der sozialmedizinischen Tabelle im Sinne der Kinderzulagenregelung oder mindestens neun Punkte zusammen in allen drei Pfeilern der sozialmedizinischen Tabelle im Sinne der Kinderzulagenregelung zuerkannt werden, gibt es keine Altersgrenze.

	§ 4 - Die Bedingung in Bezug auf den zwölften Geburtstag muss spätestens während des Elternurlaubs erfüllt sein.

	§ 5 - Der im vorliegenden Artikel erwähnte Elternurlaub wird nicht besoldet; für das Übrige wird er mit einem Zeitraum aktiven Dienstes gleichgesetzt.

	§ 6 - Ein Magistrat, der einen Elternurlaub in Anwendung des vorliegenden Artikels in Anspruch nimmt, erhält vom Landesamt für Arbeitsbeschaffung eine Zulage, die den Personalmitgliedern des öffentlichen Dienstes zuerkannt wird.

	Der König bestimmt die Modalitäten für den Antrag auf Zulage und das Verfahren."


	Art. 37 - In denselben Abschnitt 5 wird ein Artikel 331/26 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/26 - Ein Magistrat, der einen Elternurlaub in Anwendung von Artikel 331/25 in Anspruch nehmen möchte, teilt dem Korpschef das gewünschte Datum des Beginns des Urlaubs und dessen Dauer mit.

	Diese Mitteilung erfolgt schriftlich und mindestens zwei Monate vor Beginn des Urlaubs, es sei denn, der Korpschef nimmt auf Antrag des Magistrats eine kürzere Frist an. Für jede Verlängerung ist ein Antrag des betreffenden Magistrats erforderlich. Der Antrag muss mindestens einen Monat vor Ablauf des laufenden Zeitraums eingereicht werden.

	Der Urlaub wird in Absprache mit dem Korpschef und unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Dienstes festgelegt."


	Art. 38 - In Kapitel 4, abgeändert durch Artikel 3, wird ein Abschnitt 6 mit der Überschrift "Adoptionsurlaub, Aufnahmeurlaub, Pflegeelternurlaub und Pflegschaftsurlaub" eingefügt.


	Art. 39 - In Abschnitt 6, eingefügt durch Artikel 38, wird ein Artikel 331/27 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/27 - § 1 - Adoptionsurlaub wird dem Magistrat, der ein minderjähriges Kind adoptiert, während eines Zeitraums von höchstens neun Wochen gewährt.

	Der Adoptionsurlaub von neun Wochen pro Adoptivelternteil wird für den Adoptivelternteil oder für beide Adoptivelternteile zusammen wie folgt verlängert: um eine Woche ab dem 1. Januar 2025 und um zwei Wochen ab dem 1. Januar 2027.

	Wenn es zwei Adoptivelternteile gibt, teilen diese die in Absatz 2 erwähnten zusätzlichen Wochen unter sich auf.

	Absatz 2 findet nur Anwendung auf Anträge, die ab Inkrafttreten der betreffenden Verlängerung gemäß Paragraph 2 eingereicht werden und sofern der Adoptionsurlaub frühestens ab demselben Inkrafttretungsdatum beginnt.

	Der Urlaub kann in Wochen aufgeteilt werden und muss spätestens in den sieben Monaten nach der Aufnahme des Kindes in die Familie des Magistrats genommen werden. Im Rahmen einer internationalen Adoption kann der Magistrat auf seinen Antrag hin höchstens vier Wochen dieses Urlaubs nehmen, bevor das Kind tatsächlich in die Familie aufgenommen wird, um die tatsächliche Aufnahme des Kindes in seine Familie vorzubereiten.

	§ 2 - Der Magistrat, der Urlaub in Anwendung des vorliegenden Artikels in Anspruch nehmen möchte, teilt dem Korpschef das Datum des Beginns des Urlaubs und dessen Dauer mit. Diese Mitteilung erfolgt schriftlich und mindestens einen Monat vor Beginn des Urlaubs, es sei denn, der Korpschef nimmt auf Antrag des Magistrats eine kürzere Frist an.

	Der Magistrat muss folgende Unterlagen vorlegen:

	1. eine von der zuständigen Zentralbehörde der Gemeinschaft ausgestellte Bescheinigung, die die Zuweisung des Kindes an den Magistrat bestätigt, um den Urlaub von höchstens vier Wochen zu erhalten, bevor das Kind in die Familie aufgenommen wird,

	2. eine Bescheinigung, die die Eintragung des Kindes im Bevölkerungsregister oder im Fremdenregister bestätigt, um den verbleibenden Urlaub nehmen zu können,

	3. eine ehrenwörtliche Erklärung, die je nach Fall die Aufteilung der zusätzlichen Wochen Adoptionsurlaub unter beide Adoptivelternteile oder die Zuweisung dieser Wochen an den einzigen Adoptivelternteil, der diesen Urlaub in Anspruch nimmt, bescheinigt. Diese ehrenwörtliche Erklärung ist nur dann notwendig, wenn die Adoptivfamilie aus zwei Adoptivelternteilen besteht.

	Der Urlaub wird in Absprache mit dem Korpschef und unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Dienstes festgelegt.

	§ 3 - Die Höchstdauer des Adoptionsurlaubs wird verdoppelt, wenn das Kind unter einer körperlichen oder geistigen Unfähigkeit von mindestens 66 Prozent oder an einer Krankheit leidet, die zur Folge hat, dass mindestens vier Punkte im Pfeiler 1 der sozialmedizinischen Tabelle im Sinne der Kinderzulagenregelung oder mindestens neun Punkte zusammen in allen drei Pfeilern der sozialmedizinischen Tabelle im Sinne der Kinderzulagenregelung zuerkannt werden.

	Die Höchstdauer des Adoptionsurlaubs wird bei gleichzeitiger Adoption mehrerer minderjähriger Kinder um zwei Wochen pro Adoptivelternteil verlängert.

	Die Höchstdauer des Adoptionsurlaubs wird um vier Wochen gekürzt, wenn der Magistrat für dasselbe Kind umstandsbedingten Urlaub in Anwendung von Artikel 331/12 Absatz 1 Nr. 2 oder Geburtsurlaub in Anwendung von Artikel 30 § 2 des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge in Anspruch genommen hat.

	Die Höchstdauer des Adoptionsurlaubs wird um die Anzahl Wochen Aufnahmeurlaub in Anwendung von Artikel 331/28 gekürzt, den der Magistrat bereits für dasselbe Kind in Anspruch genommen hat."




	Art. 40 - In denselben Abschnitt 6 wird ein Artikel 331/28 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/28 - Ein Aufnahmeurlaub wird Magistraten gewährt, die die Pflegevormundschaft eines Kindes unter zehn Jahren übernehmen.

	Der Urlaub beläuft sich auf höchstens sechs Wochen für ein Kind unter drei Jahren und auf höchstens vier Wochen in den anderen Fällen. Der Urlaub beginnt an dem Tag, an dem das Kind in die Familie aufgenommen wird, und kann nicht in mehreren Malen genommen werden.

	Die Höchstdauer des Aufnahmeurlaubs wird verdoppelt, wenn das Kind unter einer körperlichen oder geistigen Unfähigkeit von mindestens 66 Prozent oder an einer Krankheit leidet, die zur Folge hat, dass mindestens vier Punkte im Pfeiler 1 der sozialmedizinischen Tabelle im Sinne der Kinderzulagenregelung oder mindestens neun Punkte zusammen in allen drei Pfeilern der sozialmedizinischen Tabelle im Sinne der Kinderzulagenregelung zuerkannt werden.

	Der Aufnahmeurlaub wird um die Anzahl Werktage Pflegschaftsurlaub gekürzt, die bereits im Laufe desselben Jahres für dasselbe Kind in Anwendung von Artikel 331/29 und in Anwendung von Artikel 30quater des Gesetzes vom 3. Juli 1978 über die Arbeitsverträge genommen worden sind.

	Der Urlaub wird in Absprache mit dem Korpschef und unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Dienstes festgelegt."


	Art. 41 - In denselben Abschnitt 6 wird ein Artikel 331/29 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/29 - § 1 - Ein Pflegschaftsurlaub wird Magistraten gewährt, die als Pflegeelternteil bestellt worden sind, für die Erfüllung der Verpflichtungen und Aufträge oder für die Bewältigung von Situationen im Zusammenhang mit der Unterbringung einer oder mehrerer Personen in ihrer Familie, die ihnen im Rahmen dieser Unterbringung anvertraut worden sind.

	Die Dauer des Urlaubs darf sechs Werktage pro Jahr nicht überschreiten.

	Der Pflegschaftsurlaub wird um die Anzahl Werktage Aufnahmeurlaub in Anwendung von Artikel 331/28 gekürzt, die bereits im Laufe desselben Jahres für dasselbe Kind genommen worden sind.

	§ 2 - Unter Pflegefamilie versteht man die Familie der Person beziehungsweise der Personen, die im Sinne von § 1 Absatz 1 als Pflegeelternteil bestellt wird beziehungsweise als Pflegeeltern bestellt werden.

	Die Unterbringung umfasst alle Formen der Unterbringung in einer Familie, die im Rahmen einer Unterbringungsmaßnahme beschlossen werden können, sowohl die Unterbringung von Minderjährigen als auch die Unterbringung von Personen mit Behinderung.

	§ 3 - Die Arten der Verpflichtungen, Aufträge und Situationen, für die der Pflegschaftsurlaub vorgesehen ist, beziehen sich auf folgende Ereignisse, die in spezifischem Zusammenhang mit der Unterbringungssituation stehen und bei denen ein Eingreifen des Magistrats erforderlich ist, und dies insofern dies nicht außerhalb der Dienstzeiten stattfinden kann:

	1. alle Arten von Sitzungen bei den Gerichts- und Verwaltungsbehörden, die für die Pflegefamilie zuständig sind,

	2. Kontakte des Pflegeelternteils beziehungsweise der Pflegefamilie mit den Eltern oder mit Dritten, die für das Pflegekind beziehungsweise die untergebrachte Person wichtig sind,

	3. Kontakte mit dem Pflegschaftsdienst.

	In anderen als den oben erwähnten Situationen gilt das Recht auf Urlaub nur, insofern der zuständige Pflegschaftsdienst eine Bescheinigung ausstellt, in der angegeben wird, warum ein derartiger Urlaub notwendig ist.

	§ 4 - Der Magistrat, der Urlaub im Hinblick auf Pflegebetreuungsleistungen in Anspruch nimmt, muss den Korpschef mindestens zwei Wochen im Voraus davon in Kenntnis setzen. Falls dies nicht möglich ist, muss er den Korpschef so früh wie möglich davon in Kenntnis setzen.

	Um den Urlaub in Anspruch nehmen zu können, muss der Magistrat anhand eines Beschlusses über die offizielle Bestimmung einer der in § 1 Absatz 1 erwähnten Einrichtungen nachweisen, dass er Pflegeelternteil ist.

	Auf Verlangen des Korpschefs erbringt der Magistrat anhand der zweckmäßigen Unterlagen oder, in deren Ermangelung, anhand jedes anderen Beweismittels den Nachweis für das Ereignis, das sein Fernbleiben rechtfertigt.

	Der Urlaub wird in Absprache mit dem Korpschef und unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Dienstes genommen."


	Art. 42 - In denselben Abschnitt 6 wird ein Artikel 331/30 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/30 - § 1 - Unbeschadet des Artikels 331/29 hat der Magistrat, der als Pflegeelternteil bestimmt worden ist und der im Rahmen einer Langzeitpflege ein minderjähriges Kind in seine Familie aufnimmt, ein einziges Mal während eines ununterbrochenen Zeitraums von höchstens neun Wochen Anspruch auf einen Pflegeelternurlaub, um sich um dieses Kind zu kümmern.

	Wenn der Magistrat sich dafür entscheidet, die im Rahmen des Pflegeelternurlaubs vorgesehene Maximalanzahl Wochen nicht in Anspruch zu nehmen, muss der Urlaub mindestens eine Woche oder ein Vielfaches einer Woche betragen.

	Der Pflegeelternurlaub von neun Wochen pro Pflegeelternteil wird für den Pflegeelternteil oder für beide Pflegeelternteile zusammen wie folgt verlängert: um eine Woche ab dem 1. Januar 2025 und um zwei Wochen ab dem 1. Januar 2027.

	Absatz 3 findet nur Anwendung auf Anträge, die ab Inkrafttreten der betreffenden Verlängerung gemäß Paragraph 2 eingereicht werden, und sofern der Pflegeelternurlaub frühestens ab demselben Inkrafttretungsdatum beginnt.

	Wenn die Pflegefamilie aus zwei Personen besteht, die zusammen als Pflegeeltern des Kindes bestimmt sind, teilen diese die in Absatz 3 erwähnten zusätzlichen Wochen unter sich auf.

	§ 2 - Damit das Recht auf Pflegeelternurlaub ausgeübt werden kann, muss dieser Urlaub innerhalb von zwölf Monaten nach der Eintragung des Kindes als Mitglied des Haushalts des betreffenden Magistrats ins Bevölkerungs- oder Fremdenregister seiner Wohngemeinde beginnen.

	Der Magistrat, der diesen Urlaub in Anspruch nehmen möchte, teilt dem Korpschef das Datum des Beginns des Urlaubs und dessen Dauer mit. Diese Mitteilung erfolgt schriftlich und mindestens einen Monat vor Beginn des Urlaubs, es sei denn, der Korpschef nimmt auf Antrag des Magistrats eine kürzere Frist an.

	Der Magistrat muss spätestens zu Beginn des Pflegeelternurlaubs folgende Unterlagen vorlegen:

	1. Unterlagen, die das Ereignis belegen, das den Anspruch auf Pflegeelternurlaub eröffnet,

	2. eine ehrenwörtliche Erklärung, die je nach Fall die Aufteilung der zusätzlichen Wochen Pflegeelternurlaub unter beiden Pflegeeltern oder die Zuweisung dieser Wochen an den einzigen Pflegeelternteil, der diesen Urlaub in Anspruch nimmt, bescheinigt. Diese ehrenwörtliche Erklärung ist nur dann notwendig, wenn die Pflegefamilie aus zwei Pflegeelternteilen besteht.

	Der Urlaub wird in Absprache mit dem Korpschef und unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Dienstes genommen.

	§ 3 - Die Höchstdauer des Pflegeelternurlaubs wird verdoppelt, wenn das Kind unter einer körperlichen oder geistigen Unfähigkeit von mindestens 66 Prozent oder an einer Krankheit leidet, die zur Folge hat, dass mindestens vier Punkte im Pfeiler 1 der sozialmedizinischen Tabelle im Sinne der Kinderzulagenregelung oder mindestens neun Punkte zusammen in allen drei Pfeilern der sozialmedizinischen Tabelle im Sinne der Kinderzulagenregelung zuerkannt werden.

	Bei gleichzeitiger Aufnahme mehrerer minderjähriger Kinder im Rahmen einer Langzeitpflege wird die Höchstdauer des Pflegeelternurlaubs um zwei Wochen pro Pflegeelternteil verlängert.

	Die Höchstdauer des Pflegeelternurlaubs wird um die Anzahl Wochen Aufnahmeurlaub in Anwendung von Artikel 331/28 gekürzt, den der Magistrat bereits für dasselbe Kind in Anspruch genommen hat."


	Art. 43 - In denselben Abschnitt 6 wird ein Artikel 331/31 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/31 - Der Adoptionsurlaub, der Aufnahmeurlaub, der Pflegschaftsurlaub und der Pflegeelternurlaub werden mit einem Zeitraum aktiven Dienstes gleichgesetzt."


	Art. 44 - In Kapitel 4, abgeändert durch Artikel 3, wird ein Abschnitt 7 mit der Überschrift "Krankheitsurlaub" eingefügt.


	Art. 45 - In Abschnitt 7, eingefügt durch Artikel 44, wird ein Unterabschnitt 1 mit der Überschrift "Allgemeine Bestimmungen" eingefügt.


	Art. 46 - In Unterabschnitt 1, eingefügt durch Artikel 45, wird ein Artikel 331/32 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/32 - § 1 - Der Magistrat, der krankheits- oder unfallbedingt außerstande ist, sein Amt normal auszuüben, ist verpflichtet, den Korpschef unverzüglich davon in Kenntnis zu setzen.

	Für eine krankheits- oder unfallbedingte Abwesenheit von einer Dauer von mehr als drei Werktagen reicht der Magistrat schnellstmöglich bei der im Königlichen Grundlagenerlass vom 1. Dezember 2013 über die Verwaltung der medizinischen Expertise erwähnten Verwaltung der medizinischen Expertise ein ärztliches Attest ein. Auf dem ärztlichen Attest werden die Krankheit, ihre voraussichtliche Dauer und der Wohnort des Magistrats und die Tatsache angegeben, ob der Magistrat sich im Hinblick auf eine Kontrolle fortbewegen darf oder nicht.

	§ 2 - Der Magistrat, der krankheits- oder unfallbedingt abwesend ist, unterliegt der in § 1 erwähnten medizinischen Kontrolle der Verwaltung der medizinischen Expertise gemäß den Artikeln 331/34 bis 331/36.

	Die Verwaltung der medizinischen Expertise wird zur Kontrolle der krankheits- oder unfallbedingten Abwesenheiten bestimmt."


	Art. 47 - In denselben Unterabschnitt 1 wird ein Artikel 331/33 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/33 - § 1 - Krankheits- oder unfallbedingte Abwesenheiten werden mit einem Zeitraum aktiven Dienstes gleichgesetzt.

	Versäumt es der Magistrat, gemäß Artikel 331/32 § 1 Absatz 2 bei der Verwaltung der medizinischen Expertise ein ärztliches Attest einzureichen, befindet er sich von Rechts wegen im nicht-aktiven Dienst.

	§ 2 - Der Krankheitsurlaub setzt der in Abschnitt 9 erwähnten teilzeitigen Amtsausübung ab siebenundfünfzig oder sechzig Jahren kein Ende.

	Magistrate beziehen weiterhin das ihnen für die verkürzten Arbeitsleistungen geschuldete Gehalt mit Zulagen und Prämien."


	Art. 48 - In denselben Unterabschnitt 1 wird ein Artikel 331/34 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/34 - § 1 - Der Magistrat ist verpflichtet, einen von der Verwaltung der medizinischen Expertise bestimmten Arzt, der den Bestimmungen des Gesetzes vom 13. Juni 1999 über die Kontrollmedizin genügt, nachstehend Kontrollarzt genannt, zu empfangen oder der Aufforderung, bei diesem Kontrollarzt vorstellig zu werden, zu folgen. Der Magistrat kann die ärztliche Untersuchung nicht verweigern.

	Die Kontrolle des Magistrats kann auf Antrag des Korpschefs oder auf Initiative der Verwaltung der medizinischen Expertise erfolgen.

	Die Kontrolle des Magistrats kann ab dem ersten Abwesenheitstag und während des gesamten Zeitraums der krankheits- oder unfallbedingten Abwesenheit erfolgen.

	Die ärztliche Untersuchung findet am Wohnsitz beziehungsweise Wohnort des Magistrats statt. Wenn der Gesundheitszustand des Magistrats es nach Ansicht des Arztes, der das ärztliche Attest ausgestellt hat, zulässt, dass der Betreffende sich fortbewegt, kann die Verwaltung der medizinischen Expertise ihn vorladen, damit er beim Kontrollarzt für eine ärztliche Untersuchung vorstellig wird. Trifft der Kontrollarzt den Magistrat nicht am angegebenen Wohnsitz beziehungsweise Wohnort an, hinterlässt er eine Nachricht. Außer wenn es der Gesundheitszustand des Magistrats nach Ansicht des Arztes, der ihm das ärztliche Attest ausgestellt hat, nicht zulässt, dass der Betreffende sich fortbewegt, muss sich der Magistrat zur angegebenen Uhrzeit zum Kontrollarzt begeben.

	Wenn der Magistrat nicht in der Lage ist, sich fortzubewegen, jedoch zum Zeitpunkt der Kontrolle wegen höherer Gewalt abwesend ist, setzt er den Kontrollarzt unverzüglich davon in Kenntnis, damit eine neue Kontrolle stattfinden kann.

	Der Magistrat, der die Ausführung einer ärztlichen Untersuchung durch den Kontrollarzt verweigert oder unmöglich macht, wird von Rechts wegen in den nicht-aktiven Dienst versetzt.

	§ 2 - Der Kontrollarzt prüft, ob die krankheits- oder unfallbedingte Abwesenheit gerechtfertigt ist, und kann dabei höchstens feststellen, dass:

	1. die krankheits- oder unfallbedingte Abwesenheit medizinisch gerechtfertigt ist,

	2. die krankheits- oder unfallbedingte Abwesenheit medizinisch für einen kürzeren Zeitraum als den auf dem ärztlichen Attest angegebenen Zeitraum gerechtfertigt ist,

	3. die krankheits- oder unfallbedingte Abwesenheit medizinisch nicht gerechtfertigt ist.

	Der Kontrollarzt übt seinen Auftrag gemäß Artikel 3 des Gesetzes vom 13. Juni 1999 über die Kontrollmedizin aus.

	Der Kontrollarzt übergibt dem Magistrat unverzüglich, gegebenenfalls nach Konsultierung des Arztes, der das in Artikel 331/32 § 1 Absatz 2 erwähnte ärztliche Attest ausgestellt hat, seine schriftlichen Feststellungen. Kann der Magistrat zu diesem Zeitpunkt sein Einverständnis zu den Feststellungen des Kontrollarztes nicht geben, wird dies von Letzterem auf dem vorerwähnten Schriftstück vermerkt.

	In den in Absatz 1 Nr. 2 und 3 erwähnten Fällen wird das Amt an dem vom Kontrollarzt festgelegten Datum oder unbeschadet des Artikels 331/35 am ersten Tag nach der Untersuchung wieder aufgenommen.

	Wenn der Magistrat krankheits- oder unfallbedingt einen Tag abwesend ist und sich nicht von einem Arzt hat untersuchen lassen und der Kontrollarzt nach ärztlicher Untersuchung der Ansicht ist, dass die krankheits- oder unfallbedingte Abwesenheit nicht gerechtfertigt ist, befindet sich der Magistrat von Rechts wegen im nicht-aktiven Dienst.

	Der Magistrat kann jedoch mit Einverständnis des Korpschefs für eine Abwesenheit von einem Tag, für die er sich nicht von einem Arzt hat untersuchen lassen, wählen, einen Tag seines Jahresurlaubs zu verwenden, wenn der Kontrollarzt der Ansicht ist, dass die krankheits- oder unfallbedingte Abwesenheit nicht gerechtfertigt ist."


	Art. 49 - In denselben Unterabschnitt 1 wird ein Artikel 331/35 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/35 - Innerhalb zweier Werktage nach Abgabe der Feststellungen durch den Kontrollarzt kann die Partei mit dem meisten Interesse im Hinblick auf die Beilegung der medizinischen Streitsache und in gegenseitigem Einvernehmen einen Schiedsarzt bestimmen. Wenn binnen zwei Werktagen keine Einigung erzielt werden kann, kann die Partei mit dem meisten Interesse im Hinblick auf die Beilegung der medizinischen Streitsache einen Schiedsarzt bestimmen, der den Bestimmungen des Gesetzes vom 13. Juni 1999 über die Kontrollmedizin genügt und auf der in Ausführung des vorerwähnten Gesetzes aufgestellten Liste steht.

	Die Verwaltung der medizinischen Expertise kann den Kontrollarzt und der Magistrat kann den Arzt, der das ärztliche Attest ausgestellt hat, ausdrücklich ermächtigen, den Schiedsarzt zu bestimmen.

	Der Schiedsarzt führt die ärztliche Untersuchung aus und befindet innerhalb dreier Werktage nach seiner Bestimmung über die medizinische Streitsache. Alle anderen Feststellungen unterliegen weiterhin dem Berufsgeheimnis.

	Bei einer negativen Entscheidung des Schiedsarztes wird der Zeitraum zwischen dem vom Kontrollarzt festgelegten Datum der Wiederaufnahme des Amtes und dem Datum der Entscheidung des Schiedsarztes in nicht-aktiven Dienst umgewandelt.

	Die mit diesem Verfahren verbundenen Kosten und die eventuellen Fahrtkosten des Magistrats gehen zu Lasten der unterlegenen Partei.

	Der Schiedsarzt informiert den Arzt, der das ärztliche Attest ausgestellt hat, und den Kontrollarzt über seine Entscheidung. Die Verwaltung der medizinischen Expertise und der Magistrat werden schriftlich per Einschreibesendung und, wenn sie elektronisch erfolgt, über einen qualifizierten Dienst für die Zustellung elektronischer Einschreiben im Sinne von Artikel 3 Nr. 37 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG darüber informiert."


	Art. 50 - In denselben Unterabschnitt 1 wird ein Artikel 331/36 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/36 - Möchte ein Magistrat während einer krankheits- oder unfallbedingten Abwesenheit ins Ausland reisen, muss er dazu die vorherige Erlaubnis der Verwaltung der medizinischen Expertise erhalten. Der Magistrat muss eine mit Gründen versehene Empfehlung seines behandelnden Arztes vorlegen, aus der hervorgeht, dass der Auslandsaufenthalt die Genesung und/oder Behandlung nicht gefährdet. Der Arzt gibt ebenfalls Beginn- und Enddatum der beantragten Auslandsaufenthaltsdauer an."


	Art. 51 - In denselben Unterabschnitt 1 wird ein Artikel 331/37 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/37 - Während einer krankheits- oder unfallbedingten Abwesenheit hat ein Magistrat die Möglichkeit, im Hinblick auf die Wiederaufnahme seines Amtes an Ausbildungsaktivitäten und an Aktivitäten im Rahmen der Begleitung zur Rückkehr ins Arbeitsleben teilzunehmen."


	Art. 52 - In denselben Unterabschnitt 1 wird ein Artikel 331/38 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/38 - Die Verwaltung der medizinischen Expertise ist mit der Kontrolle der Abwesenheiten infolge eines Arbeitsunfalls, eines Wegeunfalls und einer Berufskrankheit beauftragt.

	Die Kontrolle erfolgt gemäß den in Artikel 331/34 §§ 1 und 2 Absatz 1 bis 3 festgelegten Modalitäten.

	Artikel 331/36 findet Anwendung."


	Art. 53 - In Abschnitt 7, eingefügt durch Artikel 44, wird ein Unterabschnitt 2 mit der Überschrift "Verkürzte Arbeitsleistungen aus medizinischen Gründen" eingefügt.


	Art. 54 - In Unterabschnitt 2, eingefügt durch Artikel 53, wird ein Artikel 331/39 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/39 - Der Magistrat kann beantragen, sein Amt im Rahmen von verkürzten Arbeitsleistungen aus medizinischen Gründen auszuüben:

	1. um sich nach einer ununterbrochenen krankheitsbedingten Abwesenheit von mindestens dreißig Kalendertagen wieder dem normalen Arbeitsrhythmus anzupassen,

	2. wenn er wegen langfristiger medizinischer Untauglichkeit nach einer ununterbrochenen krankheitsbedingten Abwesenheit von mindestens dreißig Kalendertagen außerstande ist, sein Amt vollzeitig auszuüben,

	3. wenn er als Mensch mit einer Behinderung aufgrund seiner Behinderung außerstande ist, sein Amt vollzeitig auszuüben; unter "Mensch mit einer Behinderung" ist die in Artikel 1 des Königlichen Erlasses vom 6. Oktober 2005 zur Festlegung von Maßnahmen in Bezug auf die vergleichende Auswahl zwecks Anwerbung und in Bezug auf die Probezeit erwähnte Person zu verstehen.

	Die Beurteilung des Gesundheitszustands des Magistrats und die Gewährung von verkürzten Arbeitsleistungen aus medizinischen Gründen erfolgen durch einen Arzt der in Artikel 331/32 § 1 Absatz 2 erwähnten Verwaltung der medizinischen Expertise.

	In Abweichung von Absatz 1 Nr. 1 kann der Magistrat ebenfalls beantragen, sein Amt im Rahmen von verkürzten Arbeitsleistungen aus medizinischen Gründen auszuüben, wenn er nach einer ununterbrochenen krankheitsbedingten Abwesenheit von mindestens dreißig Tagen sein Amt für weniger als zehn Werktage wieder aufgenommen hat."


	Art. 55 - In denselben Unterabschnitt 2 wird ein Artikel 331/40 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/40 - § 1 - Der in Artikel 331/39 Absatz 1 Nr. 1 erwähnte Magistrat kann für einen Zeitraum von höchstens vier Monaten sein Amt zu 40 Prozent, 50 Prozent, 60 Prozent oder 80 Prozent seiner normalen Arbeitsleistungen wieder aufnehmen.

	Die verkürzten Arbeitsleistungen dürfen für einen Zeitraum von einem Monat gewährt werden, es sei denn, der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise beschließt ausdrücklich, mehrere aufeinanderfolgende Monate zu gewähren. Verlängerungen dürfen gewährt werden, wenn die Verwaltung der medizinischen Expertise bei erneuter Untersuchung der Ansicht ist, dass der Gesundheitszustand des Magistrats dies rechtfertigt und sofern die Höchstdauer von vier Monaten noch nicht überschritten ist. Artikel 331/42 findet Anwendung.

	§ 2 - Der in Artikel 331/39 Absatz 1 Nr. 2 erwähnte Magistrat kann für einen Zeitraum von höchstens vierundzwanzig Monaten sein Amt zu 50 Prozent, 60 Prozent oder 80 Prozent seiner normalen Arbeitsleistungen wieder aufnehmen, es sei denn, der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise ist der Ansicht, dass die erneute Untersuchung früher stattfinden soll.

	Verlängerungen dürfen für höchstens vierundzwanzig Monate gewährt werden, wenn die Verwaltung der medizinischen Expertise bei erneuter Untersuchung der Ansicht ist, dass der Gesundheitszustand des Magistrats dies rechtfertigt. Artikel 331/42 findet Anwendung.

	§ 3 - Der in Artikel 331/39 Absatz 1 Nr. 3 erwähnte Magistrat kann für einen Zeitraum von höchstens vierundzwanzig Monaten sein Amt zu 50 Prozent, 60 Prozent oder 80 Prozent der normalen Arbeitsleistungen wieder aufnehmen, es sei denn, der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise ist der Ansicht, dass die erneute Untersuchung früher stattfinden soll.

	Verlängerungen dürfen für höchstens vierundzwanzig Monate gewährt werden, wenn die Verwaltung der medizinischen Expertise bei erneuter Untersuchung der Ansicht ist, dass der Gesundheitszustand des Magistrats dies rechtfertigt. Artikel 331/42 findet Anwendung.

	§ 4 - Bei jeder Untersuchung urteilt der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise, ob der Magistrat fähig ist, einen bestimmten Prozentsatz seiner normalen Arbeitsleistungen zu erbringen.

	Während eines laufenden Zeitraums von verkürzten Arbeitsleistungen aus medizinischen Gründen kann der in den Paragraphen 2 und 3 erwähnte Magistrat im Hinblick auf eine Anpassung seiner Arbeitsregelung eine neue ärztliche Untersuchung bei der Verwaltung der medizinischen Expertise beantragen.

	§ 5 - Die in § 1 erwähnten verkürzten Arbeitsleistungen werden jeden Tag erbracht, es sei denn, der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise beschließt ausdrücklich etwas anderes.

	Die in den Paragraphen 2 und 3 erwähnten verkürzten Arbeitsleistungen werden nach einer Aufteilung der Arbeitsleistungen über die Woche gemäß dem Gutachten des Arztes der Verwaltung der medizinischen Expertise und in Absprache mit dem Korpschef erbracht."


	Art. 56 - In denselben Unterabschnitt 2 wird ein Artikel 331/41 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/41 - § 1 - Abwesenheiten des Magistrats während dieses Zeitraums der verkürzten Arbeitsleistungen werden mit einem Zeitraum aktiven Dienstes gleichgesetzt.

	Der in Artikel 331/39 Absatz 1 Nr. 1, 2 und 3 erwähnte Magistrat bezieht sein Gehalt, erhöht um Zulagen und Prämien.

	§ 2 - Die in Artikel 331/39 Absatz 1 Nr. 2 und 3 erwähnten verkürzten Arbeitsleistungen aus medizinischen Gründen werden ausgesetzt durch:

	1. Urlaubsarten im Rahmen des Mutterschutzes,

	2. Elternurlaub,

	3. teilzeitige Amtsausübung ab siebenundfünfzig oder sechzig Jahren,

	4. Urlaub für pflegende Angehörige.

	Die Erlaubnis, verkürzte Arbeitsleistungen aus medizinischen Gründen zu erbringen, wird während einer krankheitsbedingten Abwesenheit, einer Abwesenheit infolge eines Arbeitsunfalls, eines Wegeunfalls und einer Berufskrankheit zeitweilig unterbrochen."


	Art. 57 - In denselben Unterabschnitt 2 wird ein Artikel 331/42 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/42 - § 1 - Der Magistrat, der verkürzte Arbeitsleistungen aus medizinischen Gründen in Anspruch nehmen möchte, muss mindestens fünf Werktage vor Beginn der verkürzten Arbeitsleistungen das Gutachten des Arztes der Verwaltung der medizinischen Expertise erhalten haben.

	Der in Artikel 331/39 Absatz 1 Nr. 1 erwähnte Magistrat muss einen von seinem behandelnden Arzt erstellten Vorschlag zur Planung der verkürzten Arbeitsleistungen aus medizinischen Gründen vorlegen. Der behandelnde Arzt muss im Vorschlag das vermutliche Datum der vollständigen Wiederaufnahme des Amtes sowie den Verlauf der verkürzten Arbeitsleistungen vermerken. Sind die Arbeitsleistungen nicht schrittweise verkürzt worden, gibt der behandelnde Arzt den medizinischen Grund dafür an.

	Der in Artikel 331/39 Absatz 1 Nr. 2 und 3 erwähnte Magistrat muss einen von einem Facharzt erstellten, ausführlichen medizinischen Bericht neueren Datums vorlegen. Der Facharzt gibt in diesem Bericht das vermutliche Datum des Beginns der verkürzten Arbeitsleistungen und den vorgeschlagenen Prozentsatz der Arbeitsleistungen sowie die medizinischen Gründe an, die diesen Prozentsatz der Arbeitsleistungen rechtfertigen.

	§ 2 - Der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise befindet über die medizinische Eignung des Magistrats, sein Amt zu einem in Artikel 331/40 erwähnten Prozentsatz seiner normalen Arbeitsleistungen wieder aufzunehmen. Dieser Arzt übergibt dem Magistrat so schnell wie möglich, gegebenenfalls nachdem er den in § 1 erwähnten behandelnden Arzt zu Rate gezogen hat, seine schriftlichen Feststellungen.

	§ 3 - Nachdem der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise im Rahmen eines in Artikel 331/39 Absatz 1 erwähnten Antrags auf verkürzte Arbeitsleistungen aus medizinischen Gründen seine Feststellungen übergeben hat, kann der Magistrat im Hinblick auf die Beilegung der medizinischen Streitsache im gemeinsamen Einvernehmen mit der Verwaltung der medizinischen Expertise innerhalb zweier Werktage nach Übergabe der Feststellungen einen Schiedsarzt bestimmen. Wenn innerhalb zweier Werktage keine Einigung erzielt werden kann, kann der Magistrat im Hinblick auf die Beilegung der medizinischen Streitsache einen Schiedsarzt bestimmen, der den Bestimmungen des Gesetzes vom 13. Juni 1999 über die Kontrollmedizin genügt und auf der in Ausführung des vorerwähnten Gesetzes aufgestellten Liste steht.

	Der Schiedsarzt führt die ärztliche Untersuchung aus und befindet innerhalb dreier Werktage nach seiner Bestimmung über die medizinische Streitsache. Jede weitere Feststellung fällt weiterhin unter das Berufsgeheimnis.

	Die mit diesem Verfahren verbundenen Kosten und die eventuellen Fahrtkosten des Magistrats gehen zu Lasten der unterlegenen Partei.

	Der Schiedsarzt informiert den Arzt, der das ärztliche Attest ausgestellt hat, und den Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise über seine Entscheidung. Die Verwaltung der medizinischen Expertise und der Magistrat werden unmittelbar vom Schiedsarzt per Einschreibesendung und, wenn sie elektronisch erfolgt, über einen qualifizierten Dienst für die Zustellung elektronischer Einschreiben im Sinne von Artikel 3 Nr. 37 der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG darüber informiert."


	Art. 58 - In denselben Unterabschnitt 2 wird ein Artikel 331/43 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/43 - Ist die Verwaltung der medizinischen Expertise der Ansicht, dass ein Magistrat fähig ist, die Ausübung seines Amtes zu einem in Artikel 331/40 erwähnten Prozentsatz seiner normalen Arbeitsleistungen wieder aufzunehmen, informiert sie den Korpschef darüber.

	Der Korpschef fordert den Magistrat auf, die Ausübung seines Amtes wieder aufzunehmen.

	Leistet der Magistrat dieser Aufforderung zur Wiederaufnahme seines Amtes nicht Folge, wird er von Rechts wegen in den nicht-aktiven Dienst versetzt."


	Art. 59 - In Abschnitt 7, eingefügt durch Artikel 44, wird ein Unterabschnitt 3 mit der Überschrift "Wiedereingliederungsprogramm für Magistrate bei Krankheit oder Unfall" eingefügt.


	Art. 60 - In Unterabschnitt 3, eingefügt durch Artikel 59, wird ein Artikel 331/44 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/44 - Mit vorliegendem Unterabschnitt wird bezweckt, die Wiedereingliederung des Magistrats zu fördern, der krankheits- und unfallbedingt abwesend ist, wobei Abwesenheiten infolge eines Arbeitsunfalls, eines Wegeunfalls und einer Berufskrankheit ausgenommen sind.

	Für die Anwendung von Buch 1 Titel 4 Kapitel 6 des Gesetzbuches über das Wohlbefinden bei der Arbeit wird die Rolle des in Artikel 331/32 § 1 Absatz 2 erwähnten Arztes der Verwaltung der medizinischen Expertise wie im vorliegenden Kapitel bestimmt mit der Rolle des Vertrauensarztes gleichgesetzt."




	Art. 61 - In denselben Unterabschnitt 3 wird ein Artikel 331/45 mit folgendem Wortlaut eingefügt: 

	"Art. 331/45 - § 1 - Spätestens zehn Wochen nach Beginn des Zeitraums der krankheits- oder unfallbedingten Abwesenheit nimmt der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise auf der Grundlage der medizinischen Akte des Magistrats eine erste Einschätzung der verbleibenden Fähigkeiten des Magistrats vor.

	§ 2 - Der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise stuft den Magistrat auf der Grundlage der Einschätzung in eine der folgenden vier Kategorien ein:

	1. Kategorie 1: Es kann vernünftigerweise davon ausgegangen werden, dass der Magistrat spätestens am Ende des sechsten Monats seiner krankheitsbedingten Abwesenheit spontan sein Amt wieder ausüben kann.

	2. Kategorie 2: Eine Wiederaufnahme der Ausübung seines Amtes scheint aus medizinischen Gründen nicht möglich zu sein.

	3. Kategorie 3: Eine Wiederaufnahme der Ausübung seines Amtes kommt derzeit nicht infrage, da der medizinischen Diagnose oder medizinischen Behandlung Vorrang eingeräumt werden muss.

	4. Kategorie 4: Eine Wiederaufnahme der Ausübung seines Amtes scheint möglich, wenn ihm eine zeitweilig oder dauerhaft angepasste Arbeit oder eine andere Arbeit vorgeschlagen wird.

	§ 3 - Der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise nimmt die in § 1 erwähnte Einschätzung nicht vor, wenn der Magistrat beim Gefahrenverhütungsberater-Arbeitsarzt bereits beantragt hat, ein in Buch 1 Titel 4 Kapitel 6 des Gesetzbuches über das Wohlbefinden bei der Arbeit erwähntes Wiedereingliederungsprogramm einzuleiten."


	Art. 62 - In denselben Unterabschnitt 3 wird ein Artikel 331/46 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/46 - § 1 - In den folgenden Fällen und mit dem Einverständnis des Magistrats überweist der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise den Magistrat an den Gefahrenverhütungsberater-Arbeitsarzt im Hinblick auf die Untersuchung zur Einleitung des in Buch 1 Titel 4 Kapitel 6 des Gesetzbuches über das Wohlbefinden bei der Arbeit erwähnten Wiedereingliederungsprogramms:

	1. Der Magistrat ist zum Zeitpunkt der in Artikel 331/45 erwähnten Einschätzung in Kategorie 1 eingestuft. Der Magistrat ist nach sechs Monaten immer noch krankheits- oder unfallbedingt abwesend und der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise nimmt auf der Grundlage der medizinischen Akte des Magistrats eine neue Einschätzung vor, wonach eine Wiederaufnahme des Amtes mit dem Vorschlag einer zeitweilig oder dauerhaft angepassten Arbeit oder einer anderen Arbeit möglich scheint.

	2. Der Magistrat ist zum Zeitpunkt der in Artikel 331/45 erwähnten Einschätzung in Kategorie 3 eingestuft. Der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise beurteilt den Zustand des Magistrats alle zwei Monate neu. Eine solche Beurteilung hat erkennen lassen, dass für den Magistrat eine Wiederaufnahme des Amtes möglich scheint, wenn ihm eine zeitweilig oder dauerhaft angepasste Arbeit oder eine andere Arbeit vorgeschlagen wird.

	3. Der Magistrat wird gemäß Artikel 331/45 in Kategorie 4 eingestuft.

	Der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise konsultiert den Gefahrenverhütungsberater-Arbeitsarzt sechs Monate nach der Überweisung, um sich über den Zustand des Magistrats zu informieren. Ist ein Wiedereingliederungsprogramm eingeleitet worden, konsultiert der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise alle drei Monate den Gefahrenverhütungsberater-Arbeitsarzt, um sich über den derzeitigen Zustand des Magistrats zu informieren. Ist zu diesem Zeitpunkt noch kein Wiedereingliederungsprogramm eingeleitet worden, beurteilt der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise die Situation auf der Grundlage der Akte neu und entscheidet, welche möglichen Schritte angebracht sind.

	§ 2 - Sobald der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise eine Abschrift des Wiedereingliederungsplans gemäß Artikel I.4-74 des Gesetzbuches über das Wohlbefinden bei der Arbeit erhält, prüft er, ob die Durchführung des Wiedereingliederungsplans dem Zustand der Arbeitsunfähigkeit ein Ende setzt.

	Umfasst dieser Wiedereingliederungsplan verkürzte Arbeitsleistungen aus medizinischen Gründen wie in Artikel 331/39 bestimmt, ist der Magistrat nicht verpflichtet, die Erlaubnis des Arztes der Verwaltung der medizinischen Expertise einzuholen, aber Letzterer prüft selbst, ob der Wiedereingliederungsplan den für verkürzte Arbeitsleistungen aus medizinischen Gründen auferlegten Bedingungen entspricht. Gegebenenfalls beschreibt der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise die Modalitäten für seine Erlaubnis.

	Der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise teilt dem Gefahrenverhütungsberater-Arbeitsarzt schnellstmöglich seinen Befund in Bezug auf die verkürzten Arbeitsleistungen aus medizinischen Gründen mit.

	Wenn der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise binnen drei Wochen nach Empfang der Abschrift des Wiedereingliederungsplans nicht reagiert, wird davon ausgegangen, dass die Entscheidung des Arztes der Verwaltung der medizinischen Expertise in Bezug auf die verkürzten Arbeitsleistungen aus medizinischen Gründen positiv ist.

	§ 3 - In Abweichung von § 1 überweist der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise den Magistrat nicht an den Gefahrenverhütungsberater-Arbeitsarzt, wenn aus der in Artikel 331/45 erwähnten Einschätzung hervorgeht, dass die Wiederaufnahme des Amtes mit einer angepassten Arbeit in Form von verkürzten Arbeitsleistungen aus medizinischen Gründen möglich scheint.

	Der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise fordert den Magistrat auf, seinen Gesundheitszustand und die Gewährung der in Artikel 331/39 Absatz 1 Nr. 1 erwähnten verkürzten Arbeitsleistungen aus medizinischen Gründen zu beurteilen. Die Artikel 331/40, 331/41, 331/42 §§ 2 und 3 und 331/43 sind anwendbar.

	Der Arzt der Verwaltung der medizinischen Expertise legt Beginndatum und Dauer der Erlaubnis für verkürzte Arbeitsleistungen aus medizinischen Gründen in Anwendung von Artikel 331/40 § 1 fest."


	Art. 63 - In Kapitel 4, abgeändert durch Artikel 3, wird ein Abschnitt 8 mit der Überschrift "Urlaub für pflegende Angehörige" eingefügt.


	Art. 64 - In Abschnitt 8, eingefügt durch Artikel 63, wird ein Artikel 331/47 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/47 - § 1 - Der Magistrat hat Anspruch auf einen Urlaub, um einem Haushaltsmitglied oder Familienmitglied bis zum zweiten Grad Palliativpflege zu leisten.

	§ 2 - Für die Anwendung des vorliegenden Artikels ist unter dem Begriff "Palliativpflege" jede Form des Beistands, insbesondere medizinischer, sozialer, administrativer und psychologischer Beistand, und die Pflege zugunsten von Personen, die an einer unheilbaren Krankheit leiden und sich im Endstadium befinden, zu verstehen.

	Als Haushaltsmitglied gilt jede Person, die mit dem Magistrat zusammenwohnt, und als Familienmitglied gelten sowohl die Verwandten als auch die Verschwägerten.

	§ 3 - Der Magistrat legt eine Bescheinigung vor, die vom behandelnden Arzt der Person ausgestellt wurde, die Palliativpflege benötigt, und aus der hervorgeht, dass sich der Magistrat bereit erklärt hat, diese Palliativpflege zu leisten, ohne dass dabei die Identität des Patienten angegeben wird.

	§ 4 - Dieser Urlaub gilt für einen Zeitraum von einem Monat und kann zweimal verlängert werden. Er kann in Vollzeit oder Halbzeit genommen werden."


	Art. 65 - In denselben Abschnitt 8 wird ein Artikel 331/48 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/48 - § 1 - Der Magistrat hat Anspruch auf einen Urlaub, um einem schwer kranken Haushaltsmitglied oder Familienmitglied bis zum zweiten Grad beizustehen oder es zu pflegen.

	§ 2 - Für die Anwendung des vorliegenden Artikels ist unter dem Begriff "schwere Krankheit" jede Krankheit oder jeder medizinische Eingriff zu verstehen, der vom behandelnden Arzt des schwer kranken Haushalts- oder Familienmitglieds als solcher eingestuft wird und bei dem der Arzt der Ansicht ist, dass jede Form des sozialen, familiären oder mentalen Beistands für die Genesung erforderlich ist.

	Als Haushaltsmitglied gilt jede Person, die mit dem Magistrat zusammenwohnt, und als Familienmitglied gelten sowohl die Verwandten als auch die Verschwägerten.

	§ 3 - Der Magistrat legt eine Bescheinigung vor, die vom behandelnden Arzt des schwer kranken Haushalts- oder Familienmitglieds ausgestellt wurde, und aus der hervorgeht, dass sich der Magistrat bereit erklärt hat, der schwer kranken Person beizustehen oder sie zu pflegen, ohne dass dabei die Identität des Patienten angegeben wird.

	§ 4 - Dieser Urlaub kann in Vollzeit oder Halbzeit in aufeinanderfolgenden oder nicht aufeinanderfolgenden Zeiträumen von mindestens einem Monat und höchstens drei Monaten genommen werden. Diese Zeiträume dürfen insgesamt zwölf Monate pro Patient beziehungsweise vierundzwanzig Monate pro Patient, wenn sie in Halbzeit genommen werden, nicht übersteigen.

	Bei einem schwer kranken Kind von höchstens sechzehn Jahren, das dem Magistrat ausschließlich oder hauptsächlich zu Lasten ist im Sinne von Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Juli 1971 zur Einführung garantierter Familienleistungen, wird der in Absatz 1 erwähnte maximale Zeitraum verdoppelt, wenn der Magistrat alleinstehend ist.

	Unter dem Begriff "Alleinstehender" im Sinne des vorliegenden Artikels ist der Magistrat zu verstehen, der ausschließlich und tatsächlich mit einem oder mehreren seiner Kinder zusammenwohnt. Der Magistrat legt zu diesem Zweck einen Nachweis über die Zusammensetzung seines Haushalts anhand einer von der Gemeindebehörde ausgestellten Bescheinigung vor, aus der hervorgeht, dass der Magistrat zum Zeitpunkt des Antrags ausschließlich und tatsächlich mit einem oder mehreren seiner Kinder zusammenwohnt."


	Art. 66 - In denselben Abschnitt 8 wird ein Artikel 331/49 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/49 - § 1 - Der Magistrat hat Anspruch auf einen Urlaub, um einem minderjährigen Kind während oder direkt nach einem Krankenhausaufenthalt des Kindes infolge einer schweren Krankheit beizustehen oder es zu pflegen.

	§ 2 - Für die Anwendung des vorliegenden Artikels ist unter dem Begriff "schwere Krankheit" jede Krankheit oder jeder medizinische Eingriff zu verstehen, der vom behandelnden Arzt des schwer kranken Kindes als solcher eingestuft wird und bei dem der Arzt der Ansicht ist, dass jede Form des sozialen, familiären oder psychologischen Beistands oder die Pflegeversorgung erforderlich ist.

	Die in § 1 gebotene Möglichkeit steht folgenden Personen offen:

	- dem Magistrat, der Verwandter ersten Grades des schwer kranken Kindes ist und mit ihm zusammenwohnt,

	- dem Magistrat, der mit dem schwer kranken Kind zusammenwohnt und mit seiner täglichen Erziehung beauftragt ist.

	§ 3 - Der Magistrat legt eine Bescheinigung vor, die vom behandelnden Arzt des schwer kranken Kindes ausgestellt wurde, und aus der hervorgeht, dass sich der Magistrat bereit erklärt hat, dem schwer kranken Kind beizustehen oder es zu pflegen, ohne dass dabei die Identität des Patienten angegeben wird.

	Der Nachweis des Krankenhausaufenthalts des Kindes wird mithilfe einer Bescheinigung des betreffenden Krankenhauses erbracht, ohne dass dabei die Identität des Patienten angegeben wird.

	§ 4 - Dieser Urlaub gilt für einen Zeitraum von einer Woche und kann ein einziges Mal verlängert werden."


	Art. 67 - In denselben Abschnitt 8 wird ein Artikel 331/50 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/50 - Der Magistrat, der eine der im vorliegenden Abschnitt erwähnten Urlaubsarten in Anspruch nehmen möchte, informiert seinen Korpschef mindestens sieben Tage im Voraus darüber, es sei denn, es handelt sich um ein unvorhergesehenes Ereignis; in diesem Fall kann von dieser Frist abgewichen werden.

	Für jede Verlängerung muss der Magistrat dasselbe Verfahren einhalten und die erforderliche(n) Bescheinigung(en) einreichen.

	Die im vorliegenden Abschnitt erwähnten Urlaubsarten werden mit aktivem Dienst gleichgesetzt und sind unbezahlt.

	Der Magistrat, der einen Urlaub für pflegende Angehörige in Anwendung des vorliegenden Abschnitts in Anspruch nimmt, erhält vom Landesamt für Arbeitsbeschaffung eine Zulage, die den Personalmitgliedern des öffentlichen Dienstes zuerkannt wird.

	Der König bestimmt die Modalitäten für den Antrag auf Zulage und das Verfahren."


	Art. 68 - In Kapitel 4, abgeändert durch Artikel 3, wird ein Abschnitt 9 mit der Überschrift "Teilzeitige Amtsausübung ab siebenundfünfzig oder sechzig Jahren" eingefügt.


	Art. 69 - In Abschnitt 9, eingefügt durch Artikel 68, wird ein Artikel 331/51 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/51 - § 1 - Der Anspruch auf teilzeitige Amtsausübung ab dem Alter von sechzig Jahren steht den Magistraten am beziehungsweise beim Kassationshof zu. Der Anspruch auf teilzeitige Amtsausübung ab dem Alter von siebenundfünfzig Jahren steht den Magistraten an den anderen Rechtsprechungsorganen und Staatsanwaltschaften zu.

	Um von dem Recht auf teilzeitige Amtsausübung ab siebenundfünfzig oder sechzig Jahren Gebrauch machen zu können, muss der Magistrat folgende Bedingungen gleichzeitig erfüllen:

	1. weder Korpschef noch Abteilungspräsident, Abteilungsprokurator oder Abteilungsauditor sein,

	2. über eine Berufslaufbahn verfügen, in der er mindestens fünfzehn Jahre das Amt eines Magistrats ausgeübt hat.

	Diese teilzeitige Amtsausübung kann zu 50 Prozent, 60 Prozent oder 80 Prozent einer vollzeitigen Amtsausübung erfolgen.

	§ 2 - Der Magistrat, der von dem Recht auf teilzeitige Amtsausübung ab siebenundfünfzig oder sechzig Jahren Gebrauch machen möchte, reicht zu diesem Zweck einen Antrag beim Korpschef ein.

	Dieser Antrag erfolgt mindestens sechs Monate vor Beginn des Zeitraums, es sei denn, der Korpschef nimmt auf Antrag des Magistrats eine kürzere Frist an.

	Der Urlaubsantrag umfasst die Wünsche des Magistrats in Bezug auf die Tage, an denen er Urlaub hat. Unter dem Begriff "teilzeitige Amtsausübung" ist eine Arbeitsregelung zu verstehen, bei der der Magistrat im Laufe eines Monats den Teil der Arbeitsleistungen erbringen muss, der an die vollzeitige Amtsausübung gebunden ist. Die Aufteilung der Arbeitsleistungen erfolgt in ganzen oder halben Tagen.

	Der Korpschef gewährt den Urlaub und bestimmt den Arbeitskalender. Er kann den Beginn des Urlaubs aufgrund der Erfordernisse des Dienstes um höchstens sechs Monate aufschieben.

	Entsprechend den Erfordernissen des Dienstes oder auf Antrag des Magistrats kann der Arbeitskalender vom Korpschef angepasst werden. Letzterer setzt den Magistrat zwei Monate im Voraus von dieser Anpassung in Kenntnis.

	Eine zeitweilige Anpassung des Arbeitskalenders ist im gegenseitigen Einvernehmen möglich.

	§ 3 - Die in den Artikeln 292 bis 300 erwähnten Unvereinbarkeiten bleiben während des Zeitraums anwendbar, in dem der Magistrat im Rahmen der teilzeitigen Amtsausübung keine Arbeitsleistungen zu erbringen hat.

	§ 4 - Die Ernennung oder Bestimmung in eine andere Funktion im gerichtlichen Stand setzt der Erlaubnis zur teilzeitigen Amtsausübung von Rechts wegen ein Ende."


	Art. 70 - In denselben Abschnitt 9 wird ein Artikel 331/52 mit folgendem Wortlaut eingefügt:

	"Art. 331/52 - § 1 - Der Zeitraum der teilzeitigen Amtsausübung beginnt am ersten Tag eines Monats.

	Der Magistrat kann dem Urlaub ein Ende setzen oder die in Artikel 331/51 § 1 Absatz 3 erwähnte Regelung wechseln, sofern er den Korpschef drei Monate im Voraus davon in Kenntnis setzt, es sei denn, Letzterer nimmt auf Antrag des Betreffenden eine kürzere Frist an. In diesem Fall kann der Magistrat für die Regelung der teilzeitigen Amtsausübung ab siebenundfünfzig oder sechzig Jahren weder einen neuen Antrag einreichen noch die in Artikel 331/51 § 1 Absatz 3 erwähnte Regelung wechseln.

	§ 2 - Während des Zeitraums des Urlaubs für die teilzeitige Amtsausübung ab siebenundfünfzig oder sechzig Jahren kann es dem Magistrat nicht erlaubt werden, aus irgendeinem Grund verkürzte Arbeitsleistungen zu erbringen.

	Der Urlaub für die teilzeitige Amtsausübung ab siebenundfünfzig oder sechzig Jahren wird ausgesetzt, wenn der Magistrat eine der folgenden Urlaubsarten in Anspruch nimmt:

	1. Elternurlaub,

	2. Adoptionsurlaub, Aufnahmeurlaub und Pflegeelternurlaub,

	3. Urlaub für pflegende Angehörige, um Palliativpflege zu leisten oder einem Haushalts- oder Familienmitglied beizustehen oder es zu pflegen.

	§ 3 - Dieser Urlaub wird mit einem Zeitraum aktiven Dienstes gleichgesetzt.

	Der Magistrat bezieht sein monatliches Gehalt, erhöht um Zulagen und Prämien, das 50 Prozent, 60 Prozent oder 80 Prozent seines Vollzeitgehalts entspricht, erhöht um die Prämie, wie dies für Personalmitglieder des öffentlichen Dienstes gilt.

	§ 4 - Für Magistrate, denen dieser Urlaub gewährt wird, kann eine Ersetzung durch eine Ernennung und gegebenenfalls durch eine Bestimmung in Überzahl erfolgen, jedes Mal, wenn das Zusammentreffen dieser Urlaubsarten einer Vollzeitbeschäftigung in diesem Amt entspricht."


	Art. 71 - Artikel 331bis desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 17. Februar 1997 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 23. Dezember 2021, wird aufgehoben.


	Art. 72 - In Teil 2 Buch 2 Titel 2 desselben Gesetzbuches wird ein Kapitel 4bis, das Artikel 332 umfasst, mit der Überschrift "Abwesenheiten und Urlaubsarten des Gerichtspersonals, der Sozialrichter, der Sozialgerichtsräte und der Unternehmensrichter" eingefügt.


	Art. 73 - Artikel 332 desselben Gesetzbuches wird wie folgt ersetzt:

	"Art. 332 - Referenten, Juristen bei der Staatsanwaltschaft, Kriminologen, Mitglieder der Gerichtskanzlei, Mitglieder der Sekretariate der Staatsanwaltschaft und gegebenenfalls das Gerichtspersonal der Stufe A der Unterstützungsdienste dürfen dem Dienst nicht fernbleiben, wenn der Dienst darunter leidet.

	Sozialgerichtsräte, Sozialrichter und Unternehmensrichter setzen jeweils den Ersten Präsidenten des Arbeitsgerichtshofs, den Präsidenten des Arbeitsgerichts oder den Präsidenten des Unternehmensgerichts unverzüglich von ihren Abwesenheiten in Kenntnis, wenn diese Abwesenheiten das reibungslose Funktionieren des Gerichtshofs oder Gerichts beeinflussen könnten."


	Art. 74 - Artikel 332bis desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 3. Mai 2003 und abgeändert durch das Gesetz vom 10. April 2014, wird aufgehoben.


	Art. 75 - Artikel 333 desselben Gesetzbuches wird aufgehoben.


	Art. 76 - Artikel 357 § 2 desselben Gesetzbuches, ersetzt durch das Gesetz vom 15. Juni 2001 und zuletzt abgeändert durch das Gesetz vom 1. Dezember 2013, wird wie folgt abgeändert:

	1. In Absatz 1 erster Satz werden die Wörter "Ein Pauschalzuschlag" durch die Wörter "Eine Pauschalzulage" ersetzt und wird das Wort "Staatsanwälten" durch die Wörter "Magistraten der Staatsanwaltschaft des Prokurators des Königs" ersetzt.

	2. In Absatz 1 wird der Satz "Die Ersten Staatsanwälte erhalten unter denselben Bedingungen einen Zuschlag von 117,75 EUR." aufgehoben.

	3. In Absatz 1 dritter Satz werden die Wörter "Dieser Zuschlag" durch die Wörter "Diese Zulage" ersetzt.

	4. Die Absätze 3, 4 und 5 werden wie folgt ersetzt:

	"Der Höchstbetrag der Zulagen auf Jahresbasis darf den Betrag von 4.239 EUR nicht überschreiten. Die Zulagen können nicht gleichzeitig mit der in Artikel 47 des Königlichen Erlasses vom 13. Juli 2017 zur Festlegung der Zulagen und Entschädigungen der Personalmitglieder des föderalen öffentlichen Dienstes erwähnten Zulage für unregelmäßige Leistungen bezogen werden."


	Art. 77 - In Artikel 379quater desselben Gesetzbuches, eingefügt durch das Gesetz vom 9. Juli 1997 und abgeändert durch das Gesetz vom 5. Mai 2019, werden die Wörter "gewährt werden kann" durch die Wörter "und den in den Ruhestand versetzten Mitgliedern der Staatsanwaltschaften bei diesen Gerichtshöfen und Gerichten, die gemäß Artikel 149 damit beauftragt worden sind, das Amt der Staatsanwaltschaft beim Assisenhof auszuüben, gewährt werden kann" ersetzt.


KAPITEL 3 - Übergangsbestimmung


	Art. 78 - Die Bereitschaftszulage, die in den Artikeln 259octies und 357 § 2 des Gerichtsgesetzbuches, so wie sie durch vorliegendes Gesetz abgeändert worden sind, erwähnt ist, findet Anwendung auf die ab dem 1. April 2024 geleistete Rufbereitschaft.


KAPITEL 4 - Inkrafttreten


	Art. 79 - Mit Ausnahme der Artikel 1, 2, 76, 77, 78 und des vorliegenden Artikels tritt vorliegendes Gesetz am 1. Januar 2025 in Kraft.


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 12. Mai 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT

